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Wahlen der Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz, der Ortsbeiräte der Ortsteile Kolkwitz, 
Hänchen, Glinzig, Limberg und Krieschow am 09. Juni 2024

Wahlbekanntmachung

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgi-
schen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und §
31 Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kom-
munalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich
Folgendes bekannt:

I. Wahltermin sowie die Wahlzeit

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der 
allgemeinen Kommunalwahlen 2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 
57) finden die Wahlen

- der Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz, 
- des Ortsbeirats des Ortsteils Kolkwitz,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Hänchen,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Glinzig,
- des Ortsbeirats des Ortsteils Limberg und
- des Ortsbeirats des Ortsteils Krieschow

am Sonntag, den 09. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahltermine 
für die vorgenannten Wahlen durch Rechtsverordnung bestimmt hat, for-
dere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge
für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu
weise ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterinnen und Gemein-
devertreter 
Es sind insgesamt 18 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter zu 
wählen.

2. Wahlkreise
Die Gemeindevertretung Kolkwitz hat durch Beschluss das Wahlgebiet in 
einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern
eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen
und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenver-
einigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer
Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer Listenvereinigung
schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbeWahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens bis zum

Donnerstag, den 04. April 2024, 12 Uhr, 

bei dem
Wahlleiter für die Gemeinde Kolkwitz,
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz

schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist
dem Wahlleiter für die Gemeinde Kolkwitz durch die für das Wahlgebiet
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten spätestens
bis zum Donnerstag, den 04. April 2024 12 Uhr, schriftlich anzuzei-
gen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierun-

gen muss bei Parteien oder politischen Vereinigungen von mindestens
zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstands, darunter
der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stell-
vertreter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten
der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag

Das Wahlgebiet besteht nur aus einem Wahlkreis, daher kann eine Partei, 
politische Vereinigung, Wählergruppe, Listenvereinigung oder ein Einzel-
bewerber oder eine Einzelbewerberin nur einen wahlgebietsbezogenen
Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 
1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen die in § 28 Absatz 2
BbgKWahlG bezeichneten Angaben enthalten. Als die sind

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den
Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift
einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Rei-
henfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den
vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereini-
gung sowie die geläufige Kurzbezeichnung; der im Wahlvorschlag angege-
bene Name der Partei oder politischen Vereinigung muss mit dem Namen
übereinstimmen, den diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichen-
den Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wähler-
gruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht
den Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren Kurz-
bezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listen-
vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese;
zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die Kurzbezeich-
nungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und Wäh-
lergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthal-
ten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen 
Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf
höchstens insgesamt 27 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunika-
tionsanschluss der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann auch eine Bewer-
berin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertre-
tende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss
von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vor-
standes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin
oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer
Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unter-
zeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nach-
zuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listenvereinigungmuss von jeder
an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe ent-
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sprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelbewer-
berin oder eines Einzelbewerbersmuss von dieser oder diesem unter-
zeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag 
für die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz benannt
sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer
Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem eigenen
Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag
einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder 
Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a)Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11 BbgKWahlG
wählbar sein.

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Ver-
sammlung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

c)Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach dem
Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben.
Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die Bewerberin
oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, dass sie oder er par-
teilos ist.

Die in Buchstabe a) und c) genannten Voraussetzungen gelten ferner für
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne
des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG
nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des
Strafgesetzbuches in einem psych- iatrischen Krankenhaus befindet oder
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehöri-
gen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des
Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbar-
keit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
oder
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Her-
kunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für jeden Bewer-
ber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster 8a
zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, dass die vorge-
schlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-

mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheinigung
nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach dem Vor-
druckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre
Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Her-
kunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 
BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politischen
Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberech-
tigtenMitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein (Mitgliederversammlung). Dies kann
auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern (Satz 1) aus
ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind
(Delegiertenversammlung). 

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Orga-
nisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Rei-
henfolge auch durch die im gesamten Gemeindegebiet wahlberechtigten
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Spree-Neiße
wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder
deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie ihre 
Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder
der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wähler-
gruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer Versammlung der
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und
Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung
bestimmt worden sein. Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die
von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer
Mitte in geheimerWahl hierzu besonders gewählt worden sind (Dele-
giertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für
organisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Dele-
giertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger
oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei oder politi-
schen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberechtigten der Wäh-
lergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen
und Bewerber sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung
vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegen-
heit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens dreiMit-
glieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung
beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegierten-
versammlung ist eine Niederschrift nach dem Vordruckmuster 9a zu
§ 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die dem Wahlvorschlag
beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit
der Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten sowie das Er-
gebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die Leiterin oder
der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung be-
stimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versi-
chern, dass die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine demokratische
Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5
BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
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9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die
am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im
20.Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag Brandenburg durch minde-
stens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch min-
destens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im
Kreistag des Landkreises Spree-Neiße durch mindestens eine Kreistags-
abgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder
in der Gemeindevertretung Kolkwitz durch mindestens eine Gemeinde-
vertreterin oder durch mindestens einen Gemeindevertreter seit der letz-
ten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von
Unterstützungsunterschriften befreit. 

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises
Spree-Neiße durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch
mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeindevertretung
Kolkwitz durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder durch minde-
stens einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl ununterbrochen ver-
treten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften
befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für
Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Grup-
pierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 9.1.2 genannten
Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern,
die am 21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag
des Landkreises Spree-Neiße oder in der Gemeindevertretung Kolkwitz
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschrif-
ten befreit. 

9.2 Wichtige Hinweise

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer
Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers, die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 von
dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, sind

- im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags mindestens 10
Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebietwahlberechtigten Per-
sonen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlbe-
rechtigten Person ist spätestens bis zum 

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr, 

bei der
Wahlbehörde, Gemeinde Kolkwitz
Bürgerbüro (Raum 1.04 oder 1.05),
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz

zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im
Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur Be-
glaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden.
Die hierzu von mir auf Anforderung ausgegebenen Unterschriften-
listen (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde (Gemeinde Kolk-
witz, Berliner Straße 19, Kolkwitz) spätestens bis 

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr, 

vorzulegen.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir
aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für Un-
terschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 Absatz 4 Num-
mer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir sofort bei der Wahlbehörde, 
Gemeinde Kolkwitz, Hauptverwaltung (Raum 2.21 und 2.22), Ber-
liner Straße 19, 03099 Kolkwitz) aufgelegt. 

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer
jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Rei-
henfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei,
politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung
deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese,
anzugeben. 
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu
bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge
gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine Ausfertigung
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer
Reihenfolge vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung
sind ferner auch die Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnun-
gen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben.
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers ist die Be-zeichnung "Einzelwahlvorschlag" anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorge-
nannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder
einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder
einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle
ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen
oder Listen-vereinigungen dürfen erst nach der Bestimmung der Bewer-
benden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet wer-
den. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für 
die Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz unterzeichnen.
Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeich-
net, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungs-
unterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewer-
berinnen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der 
Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum der
Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat sich vor
der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unter-
stützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung 
einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres
Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unterschriftsleistung vor-
nimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht
in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unter-
stützungsunterschrift durch Erklärung vor einer oder einem Beauftragten
der Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 01. April
2024, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und
Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufge-
legten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, dass
sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberech-
tigt sind. 

10. Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 2024, 12 Uhr, können
Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden beziehen,
nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften nicht
mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der Bewer-
bende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht
feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt am Montag, den 08. April 2024, 19 Uhr
in öffentlicher Sitzung, Tagungsort: Gemeindeverwaltung Kolkwitz, Berli-
ner Straße 19, 03099 Kolkwitz, Ratssaal, über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39

Amtlicher Teil                                                                                                                                                    
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BbgKWahlV verwiesen.

B. Wahl zu den Ortsbeiräten in den Ortsteilen Kolkwitz, Hänchen,
Glinzig, Limberg und Krieschow

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1,
8.3 bis 8.7, 10 und 11 zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde
Kolkwitz gelten für die Wahl zu den Ortsbeiräten der Ortsteile Kolkwitz,
Hänchen, Glinzig, Limberg und Krieschow mit folgenden Maßgaben sinn-
gemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zu den Ortsbeiräten der Ortsteile Kolkwitz,
Hänchen, Glinzig, Limberg und Krieschow ist das Gebiet des jeweiligen
Ortsteils. Jeder Ortsteil bildet für sich für die Wahl des jeweiligen Orts-
beirates einen Wahlkreis.

2. Es sind für den Ortsbeirat Kolkwitz fünf und für die Ortsbeiräte
Krieschow, Hänchen, Glinzig und Limberg jeweils dreiMitglieder zu wäh-
len.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin und einen Bewer-
ber enthalten. Jeder Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbeirates Kolk-
witz darf höchstens 7 und jeder Wahlvorschlag für die Wahl der Ortsbei-
räte Krieschow, Hänchen, Glinzig und Limberg darf insgesamt
höchstens 4 Bewerberinnen und Bewerber enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgKWahlG wählbar sind und
im jeweiligen Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben.

5. Die in der Gemeinde Kolkwitz wahlberechtigten Mitglieder der Partei,
politischen Vereinigung oder Wählergruppe oder deren Delegierte können
auch die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihenfolge für die
Wahl zum jeweiligen Ortsbeirat der entsprechenden Ortsteile bestimmen,
sofern die Anzahl der im jeweiligen Ortsteil wahlberechtigten Mitglieder
der Partei, politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht zur Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht.
In dem Falle, dass selbst die Anzahl der in der Gemeinde Kolkwitz wahl-

berechtigten Mitglieder nicht für die Durchführung einer Mitgliederver-
sammlung ausreicht, gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer
8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer
Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines
Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit ist, sind mindestens

- für den Ortsteil Kolkwitz 10, 
- für den Ortsteil Hänchen 5,
- für den Ortsteil Glinzig 3,
- für den Ortsteil Limberg 5 und
- für den Ortsteil Krieschow 3

Unterstützungsunterschriften beizufügen.

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften sind auch die Par-
teien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen befreit, die am 21.
August 2023 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Ortsbei-
rat des jeweiligen Ortsteils durch mindestens ein Mitglied seit der letzten
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechendes gilt für Einzelbe-
werberinnen und Einzelbewerber, die aufgrund eines Einzelwahlvorschlags
im jeweiligen Ortsbeirat vertreten sind, sowie für Listenvereinigungen,
wenn mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen die eingangs
genannte Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Ausführungen zu
Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.9
sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke
werden von mir beschafft und können bei mir angefordert werden. Sie
finden diese auch auf der Internetseite www.wahlen.brandenburg.de.

Der Wahlleiter für die Gemeinde Kolkwitz
Uwe Schwella

Amtlicher Teil

Die Gemeindevertreter sitzung der Gemeinde
Kolkwitz hat am 18.10.2022 in öffentlicher Sit-
zung den Beschluss zur Aufstellung der 1. Än-
derung des Bebauungsplans „Wohngebiet Am
Waldesrand“ gefasst.
In der öffentlichen Sitzung am 12.12.2023 hat
die Gemeindevertretersitzung den Entwurf der
1. Änderung des Bebauungsplans „Wohngebiet
Am Waldesrand“ im OT Glinzig der Gemeinde
Kolkwitz in der Fassung vom Oktober 2023
sowie die zugehörige Begründung gebilligt.
Zu diesem Entwurf wird die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Ziel der Planung ist es, die baurechtlichen Vor-
aussetzungen für die kleinteilige Ergänzung des
bestehenden Wohngebietes zu schaffen. Die
Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungs-
plans greifen die Festsetzungen des Ursprungs-
bebauungsplans auf.
Der B-Plan enthält folgende wesentliche Festle-
gungen: Wohngebiet und Maßnahmen zum
Umweltschutz.
Die 1. Änderung des Bebauungsplans „Wohnge-

biet Am Waldesrand“ wird im vereinfachten Ver-
fahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt.
Gemäß § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frühzei-
tigen Unterrichtung und der Erörterung nach §
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Ent-
sprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird

• von einer Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB,

• vom Umweltbericht nach § 2a BauGB,
• von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz

2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind,

• sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 4 BauGB abgesehen.
§ 4c BauGB zur Überwachung (Monitoring) ist
nicht anzuwenden.
Plangebiet
Die Lage des Plangebiets und die Abgrenzungen
des Geltungsbereichs der 1. Änderung des be-
schlossenen Bebauungsplans ist in den als An-
lage beigefügten Karten zu entnehmen, die
Bestandteil der Bekanntmachung sind.

Beteiligung über das Internet
Dieser beschlossene Entwurf der 1. Änderung
des Bebauungsplans sowie die zugehörige Be-
gründung werden zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit im Internet in der Zeit
vom 30.01.2024 bis einschließlich 29.02.2024
unter der nachfolgenden Internetadresse zur
Einsicht veröffentlicht.
https://gemeinde-kolkwitz.de/bauleitplanung

Zusätzliche Zugangsmöglichkeiten
Zusätzlich stehen diese Unterlagen im zentralen
Landesportal unter der nachfolgenden Internet-
adresse zur Verfügung:
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Die Unterlagen, die Gegenstand der Öffentlich-
keitsbeteiligung sind, können, während der
oben angegebenen Zeiten auch über das öffent-
lich zugängliche Lesegerät mit folgendem
Standort eingesehen werden.
Standort: Kolkwitz, Berliner Straße 19, Foyer des
Rathauses

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Kolkwitz
Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplans „Wohngebiet Am 
Waldesrand“ im Ortsteil (OT) Glinzig der Gemeinde Kolkwitz nach § 3 Abs. 2 BauGB
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Anlage: Geltungsbereich Plangebiet 

Amtlicher Teil

Auslegung
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet be-
steht folgende Zugangsmöglichkeit zu den Un-
terlagen, die Gegenstad der
Öffentlichkeitsbeteiligung sind.
Die Unterlagen werden im Zeitraum vom
30.01.2024 bis einschließlich 29.02.2024 wäh-
rend der folgenden Dienstzeiten

Montag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Dienstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

in der Bauverwaltung der Gemeinde Kolkwitz,
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz zur Einsicht
öffentlich aus.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist
können Stellungnahmen zum Entwurf, der Ge-
genstand der Öffentlichkeitsbeteiligung ist, bei
der Gemeinde abgegeben werden. Die Stellung-
nahmen sollen elektronisch übermittelt werden.
Die Gemeinde stellt dazu folgende Zugangs-

möglichkeit per Mail bereit: 
bauplanung@kolkwitz.de
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbin-
dung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. So-
fern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderan-
gaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung
über das Ergebnis der Prüfung.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhe-
bung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“,
welches mit ausliegt.
Kolkwitz, 18.01.2024

gez. Karsten Schreiber
Bürgermeister

   Ende Amtlicher Teil

Die Gemeindevertretung der Gemeinde
Kolkwitz hat in ihrer öffentlichen Sitzung am
12.12.2023 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Wohngebiet I“ im Ortsteil Mil-
kersdorf in der Fassung vom Oktober 2023
auf der Grundlage des § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich der Satzung ist im
nachstehenden als Anlage beigefügten Kar-
tenausschnitt dargestellt. 
Rechtsgrundlage sind die Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 18.
Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286)
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6),
sowie das BauGB Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 394) bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan wird am Tag dieser Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes der
1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohn-
gebiet I“ im Ortsteil Milkersdorf in der Fas-
sung der 1. Änderung treten in dessen
Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Wohngebiet I“
in der Fassung vom 01.08.1998 außer Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan und

die dazu gehörige Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung am Sitz der
Gemeinde Kolkwitz während der Dienstzei-
ten einsehen und über seinen Inhalt Aus-
kunft verlangen. Der in Kraft getretene
Bebauungsplan mit Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung wird in das In-
ternet eingestellt. Auf diese Unterlagen kann
jederzeit über den offiziellen Internet-Auf-
tritt der Gemeinde Kolkwitz zugegriffen
werden. 
Zusätzlich stehen diese Unterlagen im zen-
tralen Landesportal unter den nachfolgen-
den Internetadressen zur Verfügung: 
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de

Hinweis gemäß § 215 Abs. 1 BauGB 
Für die Rechtswirksamkeit der Satzung un-
beachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3

beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans

3. nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche
Fehler

4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich

gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung oder den Mangel begrün-
deten Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. 

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 BauGB
Sind durch den Bebauungsplan die in den §§
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten, kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschädigung verlangen
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch
erlischt gem. § 44 Abs. 4 BauGB, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres in dem die in § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.

Kolkwitz, 18.01.2024

Karsten Schreiber
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Kolkwitz
Satzung über den Bebauungsplan 1. Änderung des Bebauungsplanes „Wohngebiet I“  im Ortsteil 
Milkersdorf der Gemeinde Kolkwitz

Anlage: Kartenausschnitt mit Geltungsbe-
reich / Geltungsbereich
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Erscheinungstermine für das Amtsblatt der 
Gemeinde Kolkwitz 2024

Monat Redaktionsschluss bei der 
Gemeindeverwaltung Erscheinungstag

Februar 2024 12. Februar 2024 24. Februar 2024
März 2024 18. März 2024 30. März 2024

April 2024 08. April 2024 20. April 2024

Mai 2024 13. Mai 2024 25. Mai 2024
Juni 2024 17. Juni 2024 29. Juni 2024

Juli 2024 15. Juli 2024 27. Juli 2024

August 2024 19. August 2024 31. August 2024

September 2024 16. September 2024 28. September 2024

Oktober 2024 14. Oktober 2024 26. Oktober 2024

November 2024 18. November 2024 30   . November 2024

Dezember 2024 09. Dezember 2024 21. Dezember 2024

Hinweise für das Amtsblatt

* Aus Sicherheitsgründen werden Word-
Dokumente in Zukunft nicht mehr berück-
sichtigt. Bitte senden Sie uns Ihre Beiträge
künftig im PDF-Format. Für Nachfragen
stehen wir unter 0355 29300 14 gerne zur
Verfügung.

* Ihre Beiträge können Sie per E-Mail an
amtsblatt@kolkwitz.de senden oder im
Rathaus im Zimmer 2.24 bei Mathias Klink-
müller abgeben. 

* Bei allen Beiträgen sollte ein Verfasser
genannt werden. Bei Fotos bitte den Foto-
grafen angeben. Fotos und Bilder bitte
nicht in den Text einbinden sondern immer
separat anhängen. Anhänge sollten eine
Größe von 20 MB nicht überschreiten, da

die E-Mail ge-
gebenenfa l l s
nicht an-
kommt. 
Tipp: Große An-
hänge in meh-
rern E-Mails
versenden. 

Mathias 
Klinkmüller
Öffentlichkeits-
arbeit

Facebook. Instagram und Youtube. 
Die Gemeinde Kolkwitz ist in den sozialen Medien aktiv.
Folgen Sie uns und erfahren Sie tagaktuell was in der Gemeinde los ist.

Kommunal- und Europawahl am 09. Juni 2024 
Liebe wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kolkwitz, 
werte Vertreter der Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen, 

am 09. Juni 2024 finden im Land Brandenburg Kommunalwahlen sowie die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Für uns als
Bürger der Gemeinde Kolkwitz bedeutet das, dass neben den EU-Angeordneten sowohl die Mitglieder des Kreistages, die Mit-
glieder der Gemeindevertretung Kolkwitz sowie die Mitglieder der Ortsbeiräte in unseren Ortsteilen gewählt werden. Dabei wer-
den in den Ortsteilen über 500 Einwohner bzw. entsprechend der Festlegung in der Hauptsatzung der Gemeinde Kolkwitz als
die sind. Kolkwitz, Krieschow, Hänchen, Glinzig, Limberg, die Ortsbeiräte analog dem Verfahren der Gemeindevertretung gewählt.
Wie bei jeder Wahl werden wiederum zahlreiche ehrenamtliche Kräfte zur Mitarbeit in den Wahlorganen gesucht, sowohl für
die Mitarbeit im Wahlausschuss als auch im Wahlvorstand. Insbesondere die Vertreter der Parteien, politischen Vereinigungen
und Wählergruppen, aber auch engagierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen sind hier mit ihrer Ver-
antwortung und ihrem Sachverstand gefragt. Die Gemeinde muss 15 Wahllokale mit jeweils einem Wahlvorstand und 4 Brief-
wahlvorstände personell ausstatten. In jedem Wahlvorstand sollen eine Vorsitzende/ ein Vorsitzender, ihre/sein Stellvertreter/in
sein und drei bis fünf Beisitzer/innen, aus welchem die Schriftführer/innen und stellvertretenden Schriftführer/innen zu berufen
sind, mitarbeiten. Das bedeutet, dass die Wahlbehörde ca. 140 wahlberechtigte Personen für diese Tätigkeit benötigt. Für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit wird ein Erfrischungsgeld für den Wahltag gezahlt. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen oder stellver-
tretende Vertrauenspersonen für einen Wahlvorschlag dürfen in keinem Wahlorgan mitarbeiten, was von vornherein die Perso-
nenauswahl einschränkt und die Besetzung der Wahlvorstände besonders erschwert. Sollten Sie Interesse für eine Mitarbeit in
einem Wahlorgan haben und sich dafür bereit erklären, so bitte ich Sie, sich recht bald bei der Gemeindeverwaltung Kolkwitz,
Hauptverwaltung, 
Frau Rentsch oder Frau Golzbuder zu melden (Tel.Nr. 0355/2930012 oder 2930019). Für weitere Fragen, 
die im Zusammenhang mit der Kommunalwahl stehen, stehe ich Ihnen sehr gern zur Verfügung. 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches neues Jahr verbleibe ich 
Martina Rentsch 
Fachbereichsleiterin der Hauptverwaltung

                                                                                                               Informationen aus dem Rathausnicht Amtlicher Teil
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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger!

Das Jahr ist zwar schon ein paar Tage alt,
aber ich möchte trotzdem die Gelegen-
heit nutzen allen Bürgerinnen und Bür-
gern ein gesundes, erfolgreiches und
friedliches 2024 zu wünschen. Ich hoffe,
Sie sind gut in das neue Jahr gekommen
und haben sich persönlich Ziele gesetzt,
die Sie in ihrem privaten Umfeld oder be-
ruflich erreichen wollen. Sich Ziele zu set-
zen ist notwendig, um sich
weiterzuentwickeln und das möglichst in
eine positive Richtung. Dazu bedarf es
gründlicher Überlegungen und Gesprä-
che unter Einbeziehung sämtlicher Ak-
teure die zum Erreichen dieser Ziele
notwendig sind. Dass uns die Politik das
in der zurückliegenden Zeit nicht gerade
positiv vorgelebt hat, muss ich hier
glaube nicht extra betonen und so waren
die Proteste Anfang dieses Jahres nur eine
Folge dessen. Erst handeln und dann
sprechen war noch nie der richtige Weg
und so kann ich nur hoffen, dass hier ein
deutlicher Weckruf an alle politisch Verantwortlichen gesendet wurde, um die notwen-
digen Konsequenzen auf den Weg zu bringen. Wie bei den Protesten klar erkennbar war,
ist hier nicht nur die Branche der Bauern betroffen, sondern der gesamte Mittelstand.
Dieser, als treibender Motor der wirtschaftlichen und sozialen Weiterentwicklung darf
hier nicht zum Stehen kommen, sondern muss wieder Fahrt aufnehmen. Dafür muss die
Politik mit den Verbänden zügig Gespräche aufnehmen, um einen Weg aus dieser Sack-
gasse zu finden und Vertrauen zurück gewinnen, was gefühlt komplett verloren gegan-
gen ist. Dazu gehört auf jeden Fall Mut auf beiden Seiten und die Stärke Fehler
einzugestehen und zu korrigieren. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. 
In diesem Jahr finden wichtige Wahlen statt. Seien es die Landtagswahlen, oder die Kom-
munalwahlen, die uns direkt betreffen. Hier kann ich nur hoffen, dass jeder in sich geht
und nicht aus Verbitterung über die Bundespolitik diejenigen abstraft, die sich in der
Region und vor Ort für die Belange der Bürger einsetzen und sicherlich auch nicht be-
geistert von der ein oder anderen Entscheidung der großen Politik sind. Ich kann es nur
aus der kommunalen Sicht betrachten und hier sind die gewählten Vertreter immer be-
strebt, das Beste für unsere Bürger herauszuholen, auch wenn die äußeren Umstände
nicht immer einfach sind. Und dass über Parteigrenzen hinweg. So sollte es sein und so
wird es hier vor Ort auch gelebt. Ich hoffe, das wird vom Wähler bedacht und auch ho-
noriert.
Auch im Bereich der Feuerwehr gibt es zum Jahreswechsel etwas zu berichten. So wurde
Ende letzten Jahres der Fördermittelantrag für die Errichtung eines neuen Feuerwehr-
gerätehauses in Papitz für die Wehren Papitz Dahlitz gestellt. Beide Wehren haben sich
zu einem Zusammenschluss geeinigt, um ihre Kräfte zu bündeln und damit schlagkräf-
tiger zu sein. Dieser geplante Neubau soll ihnen ein gemeinsames Zuhause geben und
Bedingungen auch zukünftig attraktiv für die Einsatzkräfte zu sein. Ein weiterer Schritt
zur Verbesserung der Infrastruktur unserer Freiwilligen Feuerwehren, den ich nur begrü-
ßen kann. Denn die Weiterentwicklung der Wehren ist nicht nur Pflichtaufgabe, sondern
auch Herzensangelegenheit. Sind doch alle Kameraden und Kameradinnen mit ihrem
freiwilligen Einsatz ein unerlässlicher Bestandteil zum Schutz unserer Bürger. Dass uns
der Nachwuchs nicht ausgeht, ist der Arbeit aller zu verdanken, die sich für Ausbildung,
Betreuung und Neugewinnung engagieren. Allen voran den Jugendwarten der Großge-
meinde. Einen von ihnen konnte ich Anfang Januar meinen persönlichen Dank für die
geleistete Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen aussprechen. Wilfried Budarick ist
als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr seit 1976 ein fester Bestandteil der Kunersdorfer
Wehr und hat als Gründungsvater der Kunersdorfer Jugendfeuerwehr im Jahre 1993 sei-
nen positiven Fußabdruck auch als Gemeindejugendwart hinterlassen. So war er als Ge-
meindejugendwart von 1993 bis Ende 2023 mit einer fünfjährigen Unterbrechung tätig
und hat maßgeblich die Geschicke der Jugendwehren zu verantworten. Dafür meinen
großen Dank, verbunden mit den besten Wünschen für seinen Nachfolger Alexander
Nerlich, der dieses verantwortungsvolle Amt in Zukunft übernehmen wird.
Bedanken möchte ich mich persönlich noch bei allen die den Weg zu unserem traditio-
nellen Weihnachtssingen vor dem Rathaus auf sich genommen haben und uns nicht nur
stimmlich unterstützt haben, sondern auch die ein oder andere Bratwurst oder Glühwein
genossen haben. Wie auch in den anderen Jahren werden die Einnahmen einem guten
Zweck zugeführt. In diesem Jahr kann sich der Nachwuchs der Sektion Fußball der Groß-

Seite 8 Januar 2024

Rat und Hilfe im Notfall
Auszugsweise

Notrufe kostenlos und rund um die Uhr

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Kinder- und 
Jugendnotdienst 0800 - 4786111
Giftnotruf 030 - 19240
Sperr-Notruf 116116
z. B. EC-Karte, Handykarte, elektron. 
Personalausweis, Online-Banking

Rettungsleitstelle 0355 - 6320, 
(FFw Cottbus, ärztl. Dienst) 0355 - 632144

Waldbranddienst 035601 - 371-25
0172 - 3167121

Telefonnummern in 
Not- und Havariefällen

LWG 0355 - 3500
(Wasser, Abwasser) 0800 - 0594594 
(kostenfreie Nummer)
Spree Gas 0355 - 78220
(Entstörungsdienst) 0355 - 25357
envia 0355 - 680
(Bereitschaftsdienst
Straßenbeleuchtung) 0171 - 6424775

Beratung bei Gewalt 
und in Notfallsituationen

Beratungsstelle 
der Polizei 0355 - 7891085
Opferberatung 0355 - 7296052
Weißer Ring 0355 - 5267204
Häusliche Gewalt, 03561 - 6281110
Menschen in Not 03563 - 6090321

Beratungsstellen und
Frauenschutzwohnungen rund um die Uhr

Frauenhaus
Guben 016091306095
Cottbus 0355 - 712150
Frauennotwohnung
Spremberg 0173 - 1788155
Forst (Lausitz) 0170 - 4517032

Beratung im Landkreis Spree-Neiße  FB Kinder,
Jugend und Familie für die Gemeinde Kolkwitz
und Neuhausen/Spree sowie die Ämter Burg,
Peitz und Stadt Drebkau   0355 - 8669435133

Beratung im Landkreis Spree-Neiße FB 
Gesundheit (Schwangerenkonflikt-, Sexual-, 
Familienberatung) 03562 - 98615323
DRK Kreisverband Cottbus
(Schwangerschaftsberatung) 0355 - 427771
Revierpolizei Kolkwitz 0355 - 28633
Karl-Liebknecht-Straße 18
Sprechzeit: dienstags 15:00 - 18:00 Uhr
Axel Voigt: 0151 - 65048566
Thomas Lehmann: 0151 - 65034107

Revierförsterei Burg (035609) 709810
0172 - 3143536

Nachbarschaftshilfe Kolkwitz
0355 2930015, 
gemeinde-kolkwitz@t-online.de
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gemeinde über eine Spende freuen. Im letzten Jahr hatte ich ja über den vereinsüber-
greifenden Zusammenschluss berichtet und ich glaube, dass dieses Geld dort gut ange-
legt ist. Dank auch dem Volkschor, dem Posaunenchor und allen, die für einen
gelungenen Abend gesorgt haben. Hier zeigt sich einmal mehr der Zusammenhalt in
der Großgemeinde, den es zu pflegen gilt.
Auch der Januar startete wieder mit abwechslungsreichen Terminen für jeden Ge-
schmack. Seien es die Kleintierzüchter in Eichow, die gleich mit Landesverbandsschau
und Vereinsschau in das neue Vereinsjahr gestartet sind und so den interessierten Bürger
die Zuchterfolge präsentiert haben. Aber auch die in unserer Region gelebte Tradition
der Fastnacht ist wieder im vollen Gange. Sei es das Zampern oder die Trachtenumzüge,
in allen Dörfern der Großgemeinde, die diese Tradition leben und hochhalten, engagie-
ren sich Jung und Alt und sorgen nicht nur für ein abwechslungsreiches Kulturleben in
der Gemeinde, sondern stärken den Zusammenhalt in den Dörfern. Einen ganz großen
Dank dafür.
So liebe Kinder, nun ist es bald wieder so weit. Die Winterferien stehen vor der Tür und
hoffentlich auch die ein oder andere Schneeflocke, die den Ferienspaß versüßen. Genießt
die freien Tage und stärkt Euch für den Start ins zweite Schulhalbjahr.

Ihr Bürgermeister
Karsten Schreiber

Impressum
Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz, Herausgeber: Gemeinde Kolkwitz, Tel. (0355) 29 30 00, verantwortlich für den amtlichen und nicht amtlichen Teil: Herr Karsten Schreiber,
Bürgermeister der Gemeinde Kolkwitz, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz, verantwortlich für den Anzeigenteil: Cottbuser General-Anzeiger Verlag GmbH (CGA-Verlag), 
Gestaltung und Vertrieb: CGA-Verlag GmbH, Druck: DRUCKZONE GmbH & Co. KG, An der Autobahn 1, 03048 Cottbus, Auflagenhöhe: 4.300. Der Vertrieb erfolgt mit der
Zustellung des Märkischen Boten kostenfrei an alle Haushalte der Gemeinde Kolkwitz. Für Personen, die das Amtsblatt nicht erreicht, liegt das Amtsblatt kostenfrei zur Abholung
in der Gemeindeverwaltung, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz, aus. Einzelexemplare außerhalb des Verbreitungsgebietes sind gegen Kostenerstattung bei der Gemeindever-
waltung Kolkwitz, Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Geschäftsbedingungen des Verlages. Ansprüche,
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für bei der Gemeindeverwaltung Kolkwitz eingesandte oder abgegebene Manuskripte oder Fotos wird
keine Haftung übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung und auf Vergütung für Veröffentlichungen.

Das nächste Amtsblatt erscheint am:

24. Februar 2024
Einsendeschluss ist der 
12. Februar 2024. 
amtsblatt@kolkwitz.de
Telefon: 0355 29300 14

Ansprechpartner: 
Mathias Klinkmüller

Die Sprechstunde des 
Bürgermeisters am 

30. Januar 2024 entfällt.

Die Gemeindeverwaltung
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Ausschüsse

Digitalisierungsausschuss
01.02.2024 (18.00 Uhr) im Ratssaal

Wirtschafts- und Bauausschuss
06.02.2024 (18.30 Uhr) im Ratssaal

Hauptausschuss
13.02.2024 (18.30 Uhr) im Ratssaal

Bildungsausschuss
07.03. 2024 (17 Uhr) im Ratssaal

Information zur 
Rentenberatung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

Sie haben die Möglichkeit, zu Fragen der
gesetzlichen Rentenversicherung mit Ter-
minabsprache bei Frau Schiela unter Tele-
fon: 0173/9268892 die
Beratungsdienstleistung der Deutschen
Rentenversicherung bei der Gemeindever-
waltung Kolkwitz in Anspruch zu nehmen. 
Zusätzlich können Sie mit der Versiche-
rungsberaterin Deutsche Rentenversiche-
rung Bund, Ilona Groß unter 0172 3521
436 oder 035604 41000 einen Beratungs-
termin abstimmen. 

Martina Rentsch
Hauptverwaltung

Gemeindevertretersitzung
Die nächste öffentliche Beratung der 
Gemeindevertretung Kolkwitz findet am 
20. Februar um 19 Uhr im Rathaus 
(Ratssaal) statt. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
sind dazu eingeladen.
Die Tagesordnung kann bei den Gemein-
devertretern bzw. Ortsvorstehern, im Be-
kanntmachungskasten vor dem Gebäude
der Gemeindeverwaltung und auf der
Homepage der Gemeinde Kolkwitz unter
www.kolkwitz.de eingesehen werden.

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Januar 2024

Öffnungszeiten Rathaus
Montag 9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 15:00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeiten Rathaus
Bürgerbüro 
Montag 9 - 11 Uhr
Dienstag 9 - 12 Uhr

und 14 - 18 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr

und 14 - 17 Uhr
Freitag 9 - 11 Uhr

So erreichen Sie die 
Bürgerbüro-Mitarbeiter:

Frau Szonn 0355 29300 52
Frau Worreschk 035529300 50   
E-Mail: buergerbuero@kolkwitz.de

Fachbereiche
(Hauptverwaltung, Bauverwaltung, 
Finanzverwaltung, 
Fachbereich Ordnung und Sicherheit)

Dienstag 9 - 12 Uhr 
und 14 - 18 Uhr

Donnerstag 9 - 12 Uhr 
und 14 - 17 Uhr 

Bürgermeister
Dienstag 14-18 Uhr

Zentrale
Telefon: 0355 293000
E-Mail: gemeinde-kolkwitz@t-online.de

Sprechzeiten  Schiedsstelle
am letzten Donnerstag, zwischen 16:00
und 17:00 Uhr im Ratssaal
Herr Matthias Richter, 0355 - 288149 

oder 0171/3105253
und Michael Willmes 0355 - 4949851

Anschrift der Schiedsstelle: 
Gemeinde Kolkwitz 
-Schiedsstelle- 
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz
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Die Gemeinde Kolkwitz schreibt folgendes Grundstück zum
Verkauf aus: 

Unbebautes Grundstück in Kolkwitz Ortsteil Limberg 
Objekt Nummer 1936-1-925

Die Gemeinde Kolkwitz veräußert das Grundstück in der Ge-
markung Limberg, Flur 1,  Flurstück 925 mit der Größe von 903
m². Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplans „Lindenpark“. Das Mindestge-
bot beträgt 31.605,00 €. Ein vollständiges Exposé finden Sie
unter https://gemeinde-kolkwitz.de/bauen-in-kolkwitz/ 
Der Bieter hat das Gebot unter Angabe
- der geplanten Nutzung
- dem avisierten Investitionszeitraum
- dem Finanzierungskonzept 
im verschlossenen Umschlag mit der Kennzeichnung
„Gebot für Objekt Nummer 1936-1-925; Nicht öffnen!“unter
der unten angegebenen Anschrift bis spätestens 29. Februar
2024 einzureichen.

Ansprechpartner: Gemeinde Kolkwitz, 
Frau Haupt-Schmied 
Tel.: 0355/29300-41 
E-Mail: s.haupt-schmied@kolkwitz.de

Adresse für Gebote: Gemeinde Kolkwitz 
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz 

Die Gemeinde Kolkwitz schreibt folgendes Grundstück zum
Verkauf aus: 

Unbebautes Grundstück in Kolkwitz Ortsteil Limberg
Objekt Nummer 1936-1-957

Die Gemeinde Kolkwitz veräußert das Grundstück in der Ge-
markung Limberg, Flur 1, Flurstück 957 mit der Größe von 1.055
m². Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des
rechtskräftigen Bebauungsplans „Lindenpark“. Das Mindestge-
bot beträgt 36.925,00 €. Ein vollständiges Exposé finden Sie
unter https://gemeinde-kolkwitz.de/bauen-in-kolkwitz/
Der Bieter hat das Gebot unter Angabe
- der geplanten Nutzung
- dem avisierten Investitionszeitraum
- dem Finanzierungskonzept
im verschlossenen Umschlag mit der Kennzeichnung
„Gebot für Objekt Nummer 1936-1-957; Nicht öffnen!“
unter der unten angegebenen Anschrift bis spätestens 
29. Februar 2024 einzureichen.

Ansprechpartner: Gemeinde Kolkwitz, 
Frau Haupt-Schmied 
Tel.: 0355/29300-41 
E-Mail: s.haupt-schmied@kolkwitz.de

Adresse für Gebote: Gemeinde Kolkwitz 
Berliner Straße 19, 03099 Kolkwitz 



Seite 11

                                                                                                               Informationen aus dem Rathausnicht Amtlicher Teil

Januar 2024



Informationen aus dem Rathaus                                                                                                                     nicht Amtlicher Teil

Seite 12 Januar 2024

Liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Kinder,
für dieses Jahr wünschen wir alles Gute,

Gesundheit, Zufriedenheit, Freude und Frieden.

Ein gefühlvoller Roman über Liebe,
Mutterschaft und Verrat vor dem
Hintergrund des Zweiten Welt-
kriegs. Liverpool 1940. Viele
schwierige Situationen hat Viv in
ihrem Leben schon gemeistert. Be-
reits als Teenager wurde sie
schwanger; ihre Tochter Maggie
zog sie allein und unter der Fuchtel
ihrer missbilligenden Eltern auf. All
dies ist jedoch nichts verglichen mit
der Entscheidung, die sie nun, am
Vorabend des Zweiten Weltkriegs,
treffen muss: Soll sie der Evakuie-
rung ihrer heißgeliebten Tochter
zustimmen? Das kleine Mädchen in
die Obhut fremder Leute geben? In
der festen Hoffnung, sie bald wieder in die Arme schließen zu
können, schickt sie Maggie aufs Land. Doch dort kommt es zur
Katastrophe: Das Haus der Gastfamilie wird von einer Bombe
getroffen, Maggie gilt als verschollen.
Julia Kelly erzählt die Geschichte der vielen evakuierten Kinder
Englands und zeigt, wie eine einfache Entscheidung den Verlauf
eines Lebens verändern kann.
Ein Roman, der bewegt und lange nachhallt.

Die Zeit läuft - schafft ihr es die Rätsel zu
lösen, um euer Dorf zu retten? Für 2-5 Kin-
der ab 7 Jahren.
Schnell, die Zombies bedrohen euer Dorf!
Alle Eltern sind auf einer Expedition, ihr
Kinder seid allein im Dorf. Es könnte so
entspannt sein, lange wach bleiben, den
ganzen Tag im Schlafanzug verbringen,
mit Freunden spielen. Doch der Traum
könnte zum Albtraum werden: Eine Inva-
sion von Zombies, Schleimen und Skelet-

ten bedroht euer Dorf! Ihr habt 45 Minuten Zeit - schafft ihr es, euer Dorf zu
retten?
In diesem Escape-Abenteuer dreht sich alles um die bunte Block-Welt. Könnt
ihr den Angriff der Zombies abwehren? Findet es heraus, indem ihr die 13
kniffligen Rätsel löst. Auf die Plätze, fertig, los - die Zeit läuft!

Wolltest du schon
immer mehr über die
Welt der Pokémon er-
fahren?
Dann ist dieses Buch
genau das Richtige
für dich!
Von Aerodactyl bis
Zoroark und von
Kanto bis Paldea -
vollgepackt mit 100
spannenden Fakten
über die Pokémon
und die neun Regio-
nen ermöglicht dir
dieses Buch einen idealen Einstieg in die aufre-
gende Welt von Pikachu, Ash & Co.!

London, im Jahr 1888. Audrey Rose
Wadsworth ist die Tochter eines
Lords und hat ein Leben voller Reich-
tum und Privilegien vor sich. Doch
zwischen Teeverabredungen und
Kleideranproben führt sie ein verbo-
tenes Doppelleben. Entgegen den
Wünschen ihres strengen Vaters und
den Erwartungen der Gesellschaft
schleicht sich Audrey oft in das
Labor und den Hörsaal ihres Onkels,
um Gerichtsmedizin zu studieren.
Dabei arbeitet sie an einer Reihe
grausam zugerichteter Leichen und
stößt auf Ungereimtheiten. Gemein-
sam mit dem attraktiven Thomas
Cresswell fängt sie an zu ermitteln -

schnell wird klar, dass sie sich auf der Spur des berüchtigten Se-
rienmörders Jack the Ripper befinden. Die Suche nach Antwor-
ten führt Audrey zurück in ihr eigenes Umfeld ... und zu einem
furchtbaren Geheimnis.
Das atemberaubend spannende Debüt der Spiegel-Bestsellerau-
torin Kerri Maniscalco - inspiriert von den Whitechapel-Morden
rund um Jack the Ripper!

Es ist wieder soweit:
Ein neues Jahr hat begonnen und wir können jetzt schon sagen, dass es in

der Bücherwelt spannend zugehen wird.
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Um Sie schon jetzt auf einige Veranstaltungen der Bibliothek neugierig zu machen, hier unsere ge-
planten Termine:

29.02.2024 – 19.00 Uhr Lesung & Kabarett im Kolkwitz Center
– Dr. Jörg Vogel
„Wer Ahh sagt, muss nicht Bähh machen! - 

Das beste aus vier satirischen Arztbüchern"
Eintritt: 10,00 EUR
(Karten gibt es an den bekannten VVK-Stellen: Postfiliale, Ge-
meinde & Gemeindebibliothek)

Im letzten Jahr war das Ostereierbemalen in der Bibliothek ein
Renner. Deswegen laden wir in diesem Jahr wieder zum Ostereier
bemalen in die Bibliothek ein. 
Mitzubringen sind bitte: 3 hartgekochte Eier, Stecknadel, Bleistift,
1 Gummi, 1 kleine Schere und wenn möglich Gänsefedern.

Ab sofort nehmen wir Anmeldungen entgegen, die Plätze sind
begrenzt. Folgende Termine stehen für die Kinder zur Verfügung:

26.02.2024 – 14.30 Uhr 15.30 Uhr oder 16.00 – 17.00 Uhr
04.03.2024 - 14.30 Uhr 15.30 Uhr oder 16.00 – 17.00 Uhr
07. 03.2024 - 14.30 Uhr 15.30 Uhr oder 16.00 – 17.00 Uhr

Der Eintritt für die Kinder ist frei.
Für die Erwachsenen sind folgende Termine geplant:

11.03.2024 - 14.30 Uhr 16.00 Uhr oder 16.15 – 17.45 Uhr
14.03.2024 - 14.30 Uhr 16.00 Uhr oder 16.15 – 17.45 Uhr

Hier wird ein Unkostenbeitrag von 4,00 EUR erhoben.

26.04.2024 – 19.00 Uhr Lesung im Kolkwitz  Center - Hellmuth
Henneberg 
„Die Geheimnisse meiner Frau“

Im Mai kommt der Autor Joachim Masannek in die Grundschule
Krieschow, 
mit dem Buch „Die Wilden Kerle sind zurück“

Der Lesesommer startet am 16.07.024 und endet am 04.09.2024

13.09.2024 – 19.00 Uhr Lesung im Kolkwitz Center – Renate
Marowsky 
„Johannas Tochter“

10.10.2024 – 19.00 Uhr Comedy : Kabarett im Kolkwitz Center
- Ralph Richter
„GEFALLSDATUM….abgelaufen“

08.11.2024 - 19.00 Uhr Lesung im Kolkwitz Center – Klaus-
Peter Enghardt 
„…und hinter uns die Heimat“ Ein Ostpreußenroman

Im November kommt der Autor Tino in die Grundschule Kolkwitz, 
mit dem Buch „Die Spur des Tigers“

30.11.2024 – Wichtelmarkt und Konzert mit der Mystic Folk
Band Fairytale
(ca. 4 Wochen vorher werden die Eintrittskarten verkauft. Bitte
informieren Sie sich vorab, falls Änderungen auftreten)

Martina Lehmann, Medea Möckel & Ina Grondke
Gemeinde Kolkwitz Bibliothek | August-Bebel-Straße 77

03099 Kolkwitz | Tel.: 0355-28416
bibliothek@kultur.kolkwitz.de

Öffnungszeiten
Dienstag 09 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Mittwoch 13 bis 19 Uhr

(auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung)

Gute und spannende Unterhaltung
mit den Büchern und anderen 
Medien, aber auch bei unseren 

Veranstaltungen  
wünschen

Achtung!
Neue Öffnungszeiten 
seit dem 01.01.2024:

Dienstag: 
09.00 – 12.00 & 

13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 

13.00 – 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Bitte bringt mit: 
3 hartgekochte Eier, eine
Stecknadel, ein Bleistift, ein

Gummi, eine kleine Schere und
wenn möglich Gänsefedern

Eintritt frei!



                                                                                                               Informationen aus dem Rathausnicht Amtlicher Teil

Seite 15Januar 2024

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Kolkwitz beabsichtigt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Technische Kraft für den Bereich Reinigung/Küche (m/w/d)
zu besetzen.

Bei der zu vergebenen Stelle handelt es sich um einen unbefristeten Arbeitsplatz mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden. 

Der Einsatz erfolgt in einer Kindertagesstätte (Kita/Hort) der Gemeinde Kolkwitz.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

- Reinigung sämtlicher Räume in der Kindereinrichtung, einschließlich Sanitär- und Küchenbereich
- Vorbereitungen und Nachbereitungen zu den Mahlzeiten
- Essenausgabe
- bei Bedarf Wascharbeiten
- Mitwirkung an der Umsetzung der Konzepte der Kindereinrichtung
- Beteiligung an der Gestaltung von Höhepunkten und Festen in der Kita

Die Übertragung weiterer Arbeitsaufgaben bleibt vorbehalten.

Folgende Anforderungen sollten erfüllt werden:

- erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, vorzugsweise im Bereich Hauswirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
- Erfahrungen als Reinigungskraft wünschenswert
- sorgfältige, verantwortungsbewusste und zuverlässige Arbeitsweise
- Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
- freundliches und sicheres Auftreten
- Teamfähigkeit 
- Organisationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft
- Blick für Sauberkeit sowie die Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Räumlichkeiten und Reinigungsvorgaben zurechtzufinden
- Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten und zum Einsatz bei besonderen Anlässen
- Gesundheitsausweis (Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz)
- Führerschein Klasse B

Wir weisen darauf hin, dass mit der Zusage zur Einstellung ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis abgefordert wird sowie der
Nachweis über den ausreichenden Impfschutz gegen Masern einzureichen ist (für nach dem 31.12.1970 geborene Personen).

Die arbeitsrechtlichen Bedingungen richten sich nach dem gültigen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Die Eingruppierung er-
folgt in die Entgeltgruppe 2 TVöD. Aussagekräftige Bewerbungen mit schulischem und beruflichem Werdegang, Zeugniskopien,
lückenlosem Beschäftigungsnachweis und qualifizierten Arbeitszeugnissen richten Sie bitte bis zum 16. Februar 2024 an die 

Gemeinde Kolkwitz
FB Hauptverwaltung
Kennwort: Bewerbung Bauhof
Berliner Straße 19
03099 Kolkwitz

oder per Mail in einer zusammengefassten PDF-Datei (max. 20 MB) an: bewerbung@kolkwitz.de

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt. Zur Geltendmachung der Rechte ist mit Einreichung der Bewerbungsunterlagen die Vorlage der entsprechenden amtlichen
Nachweise erforderlich.
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen auf eine Eingangsbestätigung und auf Zwischenbenachrichtigungen verzichtet wird
und Bewerbungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt
ist. Ansonsten werden die eingereichten Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Des Weiteren weisen
wir darauf hin, dass von Seiten der Gemeinde Kolkwitz im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Vorstellung sowie der Einstellung ent-
stehende Kosten nicht übernommen werden.

Datenschutz:
Auf die „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gemeinde Kolkwitz im Rahmen von Stellenausschreibungen
gemäß Artikel 13 DSGVO“ – veröffentlicht auf www.gemeinde-kolkwitz.de\datenschutz unter dem Download Hauptverwaltung – wird hin-
gewiesen. Mit der Abgabe Ihrer Bewerbung erkennen Sie diese Hinweise an.

Im Auftrag 
Martina Rentsch
Fachbereichsleiterin der Hauptverwaltung
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Abbrennen von öffentlichen und privaten Osterfeuer /Lagerfeuer (bis 5 m³)

Die bevorstehenden Osterfeiertage nutzen
vielerorts Menschen um in gemütlicher
Runde am Feuer zusammen zu sitzen.
Dabei sind einige wichtige Grundregeln zu
beachten. Grundsätzlich ist es zulässig, ein
genehmigungsfreies Lagerfeuer bis max. 1
m³ Größe zu betreiben. Am besten eignet
sich hierfür eine Feuerschale/Feuerkorb
o.ä.. Ein öffentliches Osterfeuer (bis 25 m³)
und größere private Lagerfeuer bis maxi-
mal 5 m³ sind im FB Ordnung und Sicher-
heit, SG Brandschutz, etwa spätestens 14
Kalendertage (bis 15.03.2024) vor dem
Abbrenntermin zu beantragen.Ein geneh-
migungsfreies Feuer (bis 1m³) darf unter
Beachtung und Einhaltung der nachfol-
gend aufgeführten 10 goldenen Regeln
angezündet und unterhalten werden.

10 goldene Regeln
•Die Obergrenze für Höhe und Durchmes-
ser des Brennstoffhaufens beträgt max. 
1 m.

•Nur trockenes und naturbelassenes Holz 
(Scheitholz, kurze Äste, Reisig) verwenden.

Es müssen also vorab eigenständig Infor-
mationen eingeholt werden, ob ein geneh-
migungsfreies Feuer entzündet werden
darf. Dies gilt insbesondere für Informatio-
nen zur geltenden Waldbrandgefahren-
stufe und zur Wetterlage. Die aktuelle
Waldbrandgefahrenstufe können Sie über
nachfolgenden Link abrufen.
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/la
ndwirtschaft/forst/waldschutz/wald-
brandgefahr-in-brandenburg/wald-
brandgefahrenstufen/
Für weiterführende Informationen zu „Holz-
feuer im Freien“ nutzen Sie den folgenden
Link:http://mluk.brandenburg.de/sixcms/
media.php/9/holzfeuer-im-freien.pdf
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an
Herrn Stelzer unter der Rufnummer
0355/29300-33.

Kolkwitz, den 09.01.2024

Fabian Stelzer
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Sachbearbeiter Brandschutz

•Bei anhaltender Trockenheit (ab Wald-
brandgefahrenstufe 4) oder starkem 
Wind kein Holzfeuer entzünden.

•Abfälle jeglicher Art (auch Garten- und 
Haushaltsabfälle) gehören niemals ins 
Holzfeuer.

•Holzfeuer mit Holzspänen oder Kohlen- 
bzw. Grillanzünder entfachen.

• Löschmittel immer bereithalten (zum Bei-
spiel Wasser, Sand, Feuerlöscher).

• "Brandbeschleuniger" wie Benzin, Ver-
dünnung, Spiritus niemals verwenden, 
Explosionsgefahr!

•Die Feuerstelle stets im ausreichenden 
Abstand zu Gebäuden und brandgefähr-
deten Materialien anlegen.

•Bei starker Rauchentwicklung oder Fun-
kenflug Feuer unverzüglich löschen.

• Feuer immer bis zum Erlöschen der Glut 
beaufsichtigen. Zu beachten ist, dass im 
Wald oder in einem Abstand von weniger 
als 50 Meter vom Waldrand ein Anzün-
den oder Unterhalten eines Feuers 
grundsätzlich nicht statthaft ist (§ 23 
LWaldG)

Volkschor Kolkwitz e. V. – Ein (fast) normales Chor-Jahr 2023

Der Neustart unseres Chores nach der Co-
rona-Zwangspause war nicht einfach. Die
Auswirkungen der langen Probenpause
waren noch bis in das Jahr 2023 hinein zu
spüren. Aber: Den Volkschor Kolkwitz e. V.
gab es noch! Und so starteten wir voller
Elan und Zuversicht in das Chor-Jahr 2023.
Bei der Jahreshauptversammlung im Ja-
nuar 2023 wurde Roswitha Sterz zur Vor-
sitzenden des Volkschores Kolkwitz
gewählt und trat damit die Nachfolge un-
serer langjährigen Vorsitzenden Gabriele
Bröder an. Im April 2023 konnten wir nach
drei Jahren Corona-Pause endlich wieder
ein schönes Frühlingskonzert gemeinsam
mit den Akkordeonspielern der „Fröhlichen
Lünskens-Musikanten“ präsentieren. Be-
sonders gut kam bei den Zuhörern unser,
von Herrn Böhnisch erdachtes, „Ohrwurm-
Medley“ an, welches uns auf eine musika-
lische Reise durch Deutschland und
Österreich führte. Weitere Höhepunkte
waren unsere Auftritte im Mai bei Früh-
lingskonzert des Niederlausitzer Sänger-

kreises in der
S t ad t k i r che
Forst, im Juni
beim Sportfest
des Kolkwitzer
Sportvereins
1896 e. V. und
im Oktober
beim Benefiz-
konzert der
Chöre der
G r o ß g e -
meinde in der
evangelischen
Kirche Kolk-
witz. Auch an

der Deutschlandweiten Initiative „Deutsch-
land singt“ beteiligten sich viele Sängerin-
nen und Sänger unseres Chores.
Zu unserem Weihnachtskonzert am dritten
Advent konnten wir leider weniger Zuhö-
rer begrüßen als im Jahr zuvor. Lag es an
den vielen anderen Veranstaltungen, die
ebenfalls an diesem Tag stattfanden, an zu
geringer Reklame oder an der Erkältungs-
welle? Wir wissen es leider nicht, geben
aber unser Bestes, auch im Jahr 2024 wie-
der ein schönes Weihnachtskonzert vorzu-
bereiten. Einen Teil des Erlöses aus dem
Weihnachtskonzert 2023 haben wir wieder
gespendet: 100 Euro gingen an die „Tafel“
in Cottbus.
Viel Freude gemacht haben uns zur Weih-
nachtszeit auch die Mitwirkung beim
Weihnachtsliedersingen vor dem Kolkwit-
zer Rathaus und das Singen in zwei Senio-
reneinrichtungen in Kolkwitz.
Neben den öffentlichen Auftritten kam
auch das gesellige Leben im Chor nicht zu
kurz. So wurde wieder gemeinsam gera-

delt. Auch unser Chorvergnügen mit Luft-
pumpenkonzert und Sockentheater hat
uns viel Spaß gemacht.
Hinweisen möchten wir auch auf unsere
Internetseite (www.volkschor.kolkwitz.de).
Diese hat 2023 im Zusammenwirken mit
dem Förderverein für ländliche Entwick-
lung eine „Auffrischung“ erfahren.
Neben vielen schönen Momenten gab es
aber auch einige traurige: Leider mussten
wir uns 2023 von unserer ehemaligen Mit-
sängerin Inge Plathe und unserem Tenor
Wolfgang Bohnke für immer verabschie-
den.
Das Jahr 2024 gehen wir mit Lust und
Freude an und das gemeinsam mit unse-
rem Chorleiter Steffen Wilsky, welcher in
diesem Jahr sein 40jähriges Jubiläum als
Leiter des Volkschores Kolkwitz feiert. Ei-
nige Vorhaben stehen schon fest: So
möchten wir unser traditionelles Frühlings-
konzert am 21. April 2024 durchführen.
Genauere Informationen dazu und zu wei-
teren Vorhaben in den nächsten Amtsblät-
tern und auf unserer Internetseite.
Ab dem 22. Januar 2024 beginnen wir
wieder mit den regelmäßigen Chorproben.
Über neue Mitsängerinnen und Mitsänger
würden wir uns sehr freuen. Also, einfach
zu den Proben montags um 19 Uhr in der
Aula des Kolkwitz-Centers vorbeischauen.
Wir hoffen nun, dass wir uns spätestens zu
unserem Frühlingskonzert gesund wieder-
sehen und wünschen Ihnen einen guten
Start in das Jahr 2024.

Die Sängerinnen und Sänger 
des Volkschores Kolkwitz e. V.

Chorprobe im Januar 2023 im Kolkwitz-Center (Foto: Günter Schiel)
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 1-Personen-
Haushalt 

2-Personen-
Haushalt 

3-Personen-
Haushalt 

4-Personen-
Haushalt 

jährliche 
Mehrkosten* 

 9,60 €   12,84 €   16,08 €   19,32 €  

*Grundlage der Berechnung ist ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 36 m³ pro Person und Jahr 
 

         
            

            
 

 
 

            
      

      
 

Ab dem 1. Januar 2024 wird die LWG Lau-
sitzer Wasser GmbH & Co. KG eine mode-
rate Anpassung der Trinkwasserpreise
vornehmen. Diese Entscheidung resultiert
aus den gestiegenen Kosten für Energie,
Material, Fremdleistungen und Personal.
Jens Meier-Klodt, Geschäftsführer der
LWG, erklärt: "Wir bedauern die Notwen-
digkeit, die Trinkwasserpreise leicht anhe-
ben zu müssen. Dies ist erforderlich, um
auch weiterhin eine zuverlässige und hoch-
qualitative Wasserversorgung zu gewähr-
leisten. Trotz der Anpassung bleiben
unsere Preise im regionalen sowie bundes-
weiten Vergleich in einem günstigen Be-
reich."
Der Mengenpreis für den Bezug von Trink-
wasser steigt von bisher 1,29 €/m³ auf
1,38 €/m³ (brutto). Gleichzeitig wird der
Grundpreis von bisher monatlich 6,54 €
auf 7,07 € (brutto) angehoben. Diese mo-
derate Preisanpassung bedeutet für einen

2-Personen-Haushalt Mehrkosten von
12,84 € im Jahr.

Die steigenden Kostenfaktoren machen
eine angemessene Anpassung der Trink-
wasserpreise unumgänglich, um die hohen
Standards und die Versorgungssicherheit
der LWG zu gewährleisten sowie die dafür
notwendigen Investitionen in die Anlagen
und Netze zu finanzieren.

Juliane Szobonya
Öffentlichkeitsarbeit LWG

Trinkwasserpreisanpassung seit Januar 2024: Preise weiterhin unter dem bundesweiten
Durchschnitt

Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ 
sucht zum 05. August 2024 zwei Auszubildende für den Beruf

Wasserbauer (m/w/d) 
Der Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er liegt im Süden Brandenburgs. Das Ver-
bandsgebiet, mit einer Größe von ca. 100.000 ha, erstreckt sich von der Talsperre Spremberg im Süden über die Stadt Cottbus und den
Oberspreewald bis zur Kreisstadt Lübben. 
Als Gewässerunterhaltungsverband sind wir zuständig für die Unterhaltung der Gewässer 
I. und II. Ordnung. Darüber hinaus gehört die Bewirtschaftung, der Bau und die Instandsetzung einer Vielzahl wasserwirtschaftlicher An-
lagen (Wehre, Schleusen, Staue, Fischpässe, Düker, Pegel, Rohrleitungen und Ufersicherungen) sowie die Pflege und Instandsetzung der
Hochwasserschutzanlagen und der Unterhaltungswege zu unseren Aufgaben.
Die Berufsausbildung wird in Kooperation mit der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen durchgeführt. Die dreijährige Aus-
bildung beinhaltet die theoretische Ausbildung im Berufsschulzentrum Löbau, die überbetriebliche Ausbildung im ÜAZ Bautzen- Wasser-
bauzentrum und die fachpraktische Ausbildung im Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“ in Raddusch.
Anforderungen: 
• Abgeschlossene 10. Klasse (Fachoberschulreife FOR) mit gutem Abschluss
• Handwerkliches Geschick, Interesse an Natur und Technik, Teamfähigkeit und eine sorgfältige Arbeitsweise
• Absolviertes Praktikum/Ferientätigkeit beim WBV „Oberland Calau“ ab Kl. 9
• Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber „Erstuntersuchung nach § 32 Abs.1 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
• Nachweis der Schwimmfertigkeit:  Mindestanforderung: Deutsches Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer)
Vollständige Bewerbungsunterlagen mit:
1. aussagekräftigem Anschreiben,
2. handgeschriebenem Lebenslauf mit Passbild,
3. beglaubigten Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse, 
4. Kopie Bescheinigungen Praktika, Ferienarbeit,
5. Nachweis der Schwimmfertigkeit: Kopie Schwimmabzeichen/-zeugnis,
6. Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber „Erstuntersuchung nach  § 32 Abs.1 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
sind bis zum 15.März 2024 zu richten an:

Wasser- und Bodenverband „Oberland Calau“
Raddusch Lindenstraße 2
03226 Vetschau/Spreewald

oder per E-Mail an: info@wbvoc.de (pdf-Dateien)

Hinweis
Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen nur zurückgeschickt werden können, wenn ein ausreichend frankierter Rück-
umschlag beigefügt ist.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Schloddarick
Geschäftsführer

Trinkwasserpreise seit 1. Januar 2024
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Gemütliches Frühstück für Senioren und 
andere Interessierte im Familien- und

Handyschulung für Senioren im Familien-
und Nachbarschaftstreff in Kolkwitz

Termine:
Ort:

01.02.2024, 07.03.2024, 18.04.2024 um 9:00 Uhr 
Familien-und Nachbarschaftstreff
Am Klinikum 3
003099 Kolkwitz

Wann? ab 03/2024 Start neuer Kurs
Uhrzeit? 17:00 Uhr
Adresse? Familien-und Nachbarschaftstreff Kolkwitz

Am Klinikum 30
03099 Kolkwitz

Inhalte u.a. - Umgang mit Apps, FB
- Gefahren durch Betrug
- Banking Apps , Verträge

Anmeldung ist notwendig, nur begrenzte Teilnehmerzahl möglich!
Familien- und Nachbarschaftstreff
Projekt: Pflege vor Ort
Kerstin Hassatzky
Am Klinikum 30
03099 Kolkwitz
Telefon: 0152 02421731 oder E-Mail: pvo-kolkwitz@stiftung-spi.de
Die Angebote werden gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV)

Es können natürlich auch gerne Interessenten aus den Nachbar-
dörfern kommen. Wenn notwendig mit Abhol- und Bringeser-
vice. Dies bitte vorher anmelden.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Angebote werden gefördert
durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV).
Telefonische Anmeldung ist notwendig bis 30.01.2023 Rückfra-
gen unter: 0152 02421731 bei Frau Hassatzky vom Familien-
und Nachbarschaftstreff der Stiftung SPI in Kolkwitz.  

03099 Kolkwitz-Limberg
Berliner Chaussee 6 
(An der Kreuzung)
Tel.: 03 56 04 / 2 55
www.kruschinski-grabmale.de 

Filiale:
03051 Cottbus-Gallinchen
Grenzstraße 10
Tel.: 01 71 / 8 75 11 26
rene@kruschinski-grabmale.de

René Kruschinski
Steinmetz- und Steinbildhauermeister

Maurer- und Betonarbeiten
Innenausbau / Trockenbau
Fassadensanierung
Pflasterarbeiten
Terrassenüberdachungen

Neue Siedlung 11
03099 Kolkwitz

Telefon: 
Fax: 
Mobil: 

0355 / 2884808
0355 / 2884807
0171 / 7449491

Baufachbetrieb
Allround Bau Wolff

Email: bau@allround-wolff.de
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Viel zu tun für den Feuerwehr-Weihnachtsmann 

Zum dritten Mal war die Ortswehr Kolkwitz
mit dem Weihnachtsmann und seinen Engeln
unterwegs, um Kinder- und Senioreneinrich-
tungen zu besuchen und zu beschenken. Drei
Tage hat das Besuchsprogramm im Jahr 2023
in Anspruch genommen – dank großzügiger
Unterstützung. 
Wir erinnern uns: Im Corona-Jahr 2021 war
die spontane Idee geboren, den Menschen ein
wenig Weihnachtsstimmung zu bescheren,
die die Festtage ganz alleine verbringen müs-

sen. Mehrere Kameraden legten zusammen
und schnell wurden Süßigkeitenbeutel ge-
packt. Im Jahr darauf wurde das Besuchspro-
gramm auf Senioreneinrichtungen erweitert.
Im Jahr 2023 bekamen nicht nur inzwischen
schon traditionell das Ronald-McDonald-Haus
und die Kinderstationen des Carl-Thiem-Klini-
kums Besuch vom Weihnachtsmann und sei-
nen Engeln, sondern auch die Bewohner des
„Seniorenidyll“ und die öffentlichen Kitas in
Kolkwitz. Und dieses Mal war der Sack des
Weihnachtsmanns sehr gut gefüllt. 
Möglich wurde das durch das Programm „Eh-
rensache“ der Deutsche Bahn Stiftung
gGmbH. Da unser Ortswehrführer bei der
Bahn arbeitet war schon mal eine der beiden
Förderbedingungen erfüllt. Und mit unserer
Aktion konnten wir die Stiftung so überzeu-
gen, dass wir mit dem Höchstsatz gefördert

wurden. Ursprünglich war geplant, Feuer-
wehr-rote Rutschautos für die Kitas zu besor-
gen, in Rücksprache mit den Kitaleitungen
wurden es dann rote Laufräder für die Natur-
kita Kinderwelten und ein dickes Paket mit
Kinderbüchern für das „Zwergenstübchen“.
Für die Seniorinnen und Senioren wurden
Weihnachtskugeln beschafft, die von der Ju-
gendfeuerwehr in liebevoller Arbeit handver-
ziert wurden. Der Jugendclub stellte uns dafür
die Räumlichkeiten zur Verfügung, vielen

Dank! 
Am 20.12.2023 startete der Weihnachtsmann
gemeinsam mit seinen Engeln seine diesjäh-
rige Tournee und nach einer Extrarunde um
die Kita „Zwergenstübchen“ waren alle Kinder
schon ganz aufgeregt, als das große Feuer-
wehrauto vor der Tür hielt. Und noch größer
war das Hallo, als der Weihnachtsmann ein
Buch nach dem anderen aus dem schweren
Sack zog. Weiter ging die Tour zur Naturkita
Kinderwelten, wo die roten Laufräder von den
Kleinen gleich ausprobiert wurden. 
Recht spontan kamen die Stationen am
21.12.2023 auf das Programm des Weih-
nachtsmannes: Für den Jugendclub brachte er
einen Scheck vorbei, im Anschluss besuchte er
eine Wohngruppe für Kinder und Jugendliche
in Cottbus. Der Feuerwehr-Weihnachtsmann
sorgte auch hier für strahlende Augen. 
Am 22.12.2023 fand die Weihnachtstour der
Feuerwehr ihren gemütlichen Ausklang, auch
wenn der Weihnachtsmann bis dahin noch
ein straffes Programm zu absolvieren hatte.
Im Ronald-McDonald-Haus in Cottbus wurde
er schon sehnsüchtig erwartet. Nicht nur von
den Mitarbeiterinnen und Bewohnern, son-
dern auch von Schirmherrin Nele Schenker,
die schon von den Vorjahresbesuchen gehört
hatte und so wurde in diesem Jahr ein Treffen
arrangiert. Natürlich wie gewohnt in ausge-
sprochen gemütlicher Atmosphäre 
Gerne wären wir noch länger geblieben, aber
die weihnachtliche Pflicht rief und der Sack
war noch so gut gefüllt, dass spontan ein Be-
such der Kinderstationen im benachbarten
Carl-Thiem-Klinikum eingelegt wurde, die uns
gerne empfingen. Auch die Schwestern beka-Gruppenfoto mit Laufrädern und Weihnachtsmann in der Naturkita Kinderwelten

Für die Jugendfeuerwehr gab es Leuchtehände
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Hier die Übersicht über die Feuerwehreinsätze vom 09.12.2023-15.01.2024.

Einsatzübersicht
Datum Zeit Art des Einsatzes Ort Alarmierte Ortswehren der FFW Kolkwitz
09.12.2023 04:29 Brand (Gebäudebrand groß) Klein Gaglow Drebkau, Cottbus, Kolkwitz, Limberg, Eichow, 

Krieschow, Klein Gaglow, Hänchen
21.12.2023 16:55 Hilfeleistung (Verkehrsunfall mit Personenschaden) Kolkwitz Cottbus, Kolkwitz, Glinzig
21.12.2023 17:03 Hilfeleistung Kolkwitz Cottbus, Kolkwitz, Glinzig

(Rettungseinsatz)
21.12.2023 17:13 Hilfeleistung (klein) Hänchen Klein Gaglow, Hänchen
22.12.2023 03:29 Hilfeleistung (klein) Kackrow Kackrow, Glinzig
22.12.2023 06:51 Hilfeleistung (klein) Kolkwitz Kolkwitz
22.12.2023 08:04 Hilfeleistung Gulben Kolkwitz, Gulben
22.12.2023 10:49 Hilfeleistung (klein) Kolkwitz Kolkwitz
24.12.2023 09:54 Brand (Brandmeldeanlage) Papitz Cottbus, Kolkwitz, Limberg, Eichow, Papitz, 

Krieschow, Kunersdorf
26.12.2023 13:42 Hilfeleistung (klein) Limberg Limberg
27.12.2023 19:03 Hilfeleistung Kolkwitz Cottbus, Kolkwitz

(Türnotöffnung)
28.12.2023 12:25 Hilfeleistung (Verkehrsunfall mit Personenschaden) Kolkwitz Cottbus, Kolkwitz, Glinzig, 
01.01.2024 00:50 Brand (klein) Kolkwitz Kolkwitz
10.01.2024 10:13 Hilfeleistung Kolkwitz Cottbus, Kolkwitz

Einsätze gesamt in 2023- 118
Einsätze in 2024 Stand 15.01.2024: 2

Frank Malkwitz
SB Brandschutz
FB Ordnung und Sicherheit

Was machte unsere Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde im vergangenen Monat?
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Gruppenfoto mit Büchern und Weihnachtsmann im Zwergenstübchen Im Ronald-McDonald Haus 

men eine kleine Stärkung und der Weih-
nachtsmann ließ Süßigkeiten und Präsente da,
falls über die Feiertage noch kleine Patienten
eingeliefert werden sollten. 
Im Feuerwehrgerätehaus holte der Weih-
nachtsmann dann die Mitglieder der Jugend-

feuerwehr ab und zu Fuß ging es dann die
wenigen Meter bis zum „Seniorenidyll“, wo
die Bewohnerinnen und Bewohner schon ver-
sammelt waren und Groß und Klein einen ge-
meinsamen Abend mit viel Gesang und
Kinderpunsch verbrachten. Die älteren Feuer-

wehrleute kümmerten
sich um Grill und Brat-
wurst. Ein gemütlicher
Ausklang einer ausgiebi-
gen Tour mit vielen schö-
nen Momenten! Wir
bedanken uns noch ein-
mal bei der Deutsche
Bahn Stiftung, ohne
deren Unterstützung das
Besuchsprogramm nicht
in diesem Umfang mög-
lich gewesen wäre und
haben mit den ein oder
anderen Einrichtungen
schon einen Termin für die
Adventszeit 2024 ge-
macht!
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Jugendfeuerwehr Limberg
Im Dezember hatten wir uns etwas Beson-
deres einfallen lassen.
Beim jährlichen Plätzchen-Backen haben
wir nicht nur die Keksdosen für unsere
Weihnachtsfeier, sondern auch 60 Tüten
für die Rentner-Weihnachtsfeier gefüllt.
Am 08.12.2023 war es soweit und wäh-
rend kleine Gedichte gesprochen und Lie-
der gesungen wurden, halfen wir dem
Weihnachtsmann beim Verteilen der Plätz-
chen-Tüten. Strahlende Gesichter schauten
uns an und das war Dank genug. 
Am 15.12.2023 ließen wir das spannende
Jahr mit unserer Weihnachtsfeier ausklin-

Informationen aus dem Rathaus                                                                                                                     nicht Amtlicher Teil

gen. Der Raum war festlich geschmückt
und die Weihnachts-Naschereien schmeck-
ten lecker. Kurze Zeit später stapfte auch
schon der Weihnachtsmann in unser DGH
und brachte jedem kleinen und sogar gro-

ßen Kameraden ein tolles Geschenk mit.
Nachdem wir uns mit Nudeln und Gulasch
gestärkt hatten, ließen wir den tollen
Nachmittag bei einem „Kino-Film-Abend“
ausklingen. Vielen Dank für alles! 

Am 5. Januar 2024 fand die Jahreshauptver-
sammlung der Feuerwehr Eichow statt. Nach
einer kleinen Stärkung wurden der Jahres-
und der Kassenbericht verlesen. Natürlich
ließ es sich auch der Gemeindewehrführer
Steffen Theiler, welcher ebenfalls anwesend
war, nicht nehmen uns seinen Dank für die
geleistete Arbeit auszusprechen und uns ein
paar Dinge für 2024 mit auf den Weg zu
geben.
Anschließend wurden noch Auszeichnungen
und Beförderungen vorgenommen. Ein Ka-
merad konnte zum Feuerwehrmann, ein Wei-
terer zum Oberfeuerwehrmann und

insgesamt sechs Kameraden zu Hauptfeuer-
wehrmännern befördert werden. Zudem
wurden drei Kameraden in den Dienstgrad
Brandmeister erhoben. Ein Höhepunkt war
die Verleihung der Waldbrandmedaille des
Landes Brandenburg für das Jahr 2022. Diese
konnte an insgesamt 12 anwesende Kamera-
den verliehen werden. Im Anschluss ließen
wir den Abend in gemütlichem Beisammen-
sein ausklingen.
An dieser Stelle nochmals Herzlichen Glück-
wunsch an alle Ausgezeichneten und auf ein
brandfreies Jahr 2024.

Freiwillige Feuerwehr Eichow

Freiwillige Feuerwehr 
Limberg
Am 15.12.2023 wurde uns zusammen mit
den Kameraden aus Kunersdorf und Kack-
row der Wechsellader AB-Bahn von der Be-
rufsfeuerwehr Cottbus sehr anschaulich
erklärt. Da dieses Spezialfahrzeug auch zu
unseren Einsätzen alarmiert werden kann,
frischten wir gemeinsam unsere schon vor-
handenen Kenntnisse zur Beladung auf
und lernten viel Neues dazu. Danke an un-
seren Kameraden Martin Rittmann und die
Kameraden der Berufsfeuerwehr Cottbus.

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Eichow
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Mit dem Packen der Päckchen für Weihnachten
im Schuhkarton, hatten die jungen Kameradin-
nen und Kameraden der Krieschower Jugend-
feuerwehr zwar eine gemeinsame
Weihnachtsfeier, doch damit sollte unser Feu-
erwehr-Jahr noch lange nicht zu Ende gehen.
Statt dessen folgte ein Highlight auf das an-
dere.Traditionell lud die Krieschowerin Sabine
Hauste auch 2023 die Kinder des Dorfes wieder
zum gemeinsamen Weihnachtsbasteln. Doch
mittlerweile war es im Raum des Jugend- und
Traditionsvereins eng geworden. Kurzerhand
wurde das Feuerwehrauto aus der Halle gefah-
ren und statt dessen Heizlüfter hineingestellt.
Zahlreiche Kinder folgten Sabines Einladung
am 17.11.2023. Gebastelt wurde an diesem
Nachmittag wunderschöner Weihnachts-
schmuck, aber auch Adventsgestecke und Ker-
zenhalter. Die Kinder benötigten keine große
Anleitung. Mit ihrer tollen Art förderte Sabine
die Kreativität der Kinder und so entstanden
zahlreiche große und kleine Kunstwerke. Erst
als das Bastelmaterial verbraucht war, klang
der Bastelnachmittag langsam aus, war aller-

dings noch lange nicht beendet. Denn zum er-
sten Mal beteiligte sich auch die Krieschower
Jugendfeuerwehr am bundesweiten Vorlese-
tag. Unsere Ortsvorsteherin Jeaninne Mau er-
öffnete das Vorlesen, selbstverständlich mit
einer Feuerwehrgeschichte: „Bei der Feuerwehr
wird der Kaffee kalt“. Anschließend wollten ei-
gentlich wir Betreuerinnen vorlesen. „Eigent-
lich“, denn dies übernahmen die jungen
Kameradinnen und Kameraden. Wir Betreuer
mussten uns dabei die eine oder andere Träne

wegwischen. Denn selbst die jüngsten Mitglie-
der unser Jugendfeuerwehr ließen es sich nicht
nehmen vorzulesen. Und auch wenn sie lang-
sam und stockend vorgelesen haben, die an-
deren Kinder hörten ihnen gespannt zu. So
ganz selbstverständlich zeigten uns die Kinder
was eigentlich selbstverständlich sein sollte
und doch so oft nicht selbstverständlich ist: Zu-
sammenhalt und Kameradschaft!
Nur eine Woche später folgte das nächste
Highlight: Wir besuchten das Brand- und Kata-
strophenschutzzentrum in Luckau (BKZ). Die
Einrichtung unterstützt die öffentlichen Feuer-
wehren der Ämter, Gemeinden und Städten.
Für überörtliche Einsätze, zum Beispiel einem
großen Waldbrand werden durch das BKZ die
notwendige Technik, zusätzliche Materialien
aber auch logistische Maßnahmen zur Verfü-
gung gestellt. Außerdem wird im BKZ das Feu-
erwehrmaterial gereinigt und aufbereitet, so
dass dieses wieder für die verschiedensten Ein-
sätze zur Verfügung steht. Im BKZ können die
Kameradinnen und Kameraden aber auch für
ihre Einsätze trainieren. Dafür steht unter an-
derem eine Atemschutz-Übungsstrecke zur
Verfügung. Selbstverständlich wurde diese
auch mehrmals von unseren Kindern durch-
quert. Übrigens war dies nur möglich, wenn sie
aufeinander achteten und sich gegenseitig un-
terstützen. Wie selbstverständlich und pro-
blemlos dies funktionierte, zeigte uns, zu
welch einem tollen Team unsere Jugendfeuer-
wehr zusammen gewachsen war. 
Natürlich musste zum nächsten Training der

Krieschower Jugendfeuerwehr das Auto wieder
aus der Halle gefahren werden. Statt dessen
wurde in der Fahrzeughalle aus Tischen, Stüh-
len und Decken eine Atemschutz-Übungs-
strecke errichtet und so lange durchquert, bis
jedes einzelne Kind diese im Schlaf absolvieren
konnte.
Natürlich kümmerten sich auch die aktiven Ka-
meraden der Freiwilligen Feuerwehr wieder um
den Weihnachtsbaum für den Krieschower
Dorfplatz. An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an Familie Hahn, welche einen wun-
derschönen Baum zur Verfügung stellte und an
Koen Veltkamp von der AGRAR GmbH Cottbus
West. Koen sorgte mit seinem Radlader nicht
nur für das sichere Fällen des Baumes. Er half
diesen zum Dorfplatz zu bringen und dort auf-
zustellen. Abends trafen sich schließlich wieder
die Krieschowerinnen und Krieschower an
ihrem Dorf- Weihnachtsbaum um gemeinsam
die Adventszeit einzuläuten, den Baum zu
schmücken und einfach in geselliger Runde bei
Bratwurst und Glühwein eine schöne Zeit zu
haben. 
So, nun aber wird auch unser Feuerwehrjahr
ruhiger! Wir tanken Energie für ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Feuerwehrjahr
2024. Auch dieses wird wieder ganz viele Be-
sonderheiten bereithalten … doch diese kann
ich an dieser Stelle (noch) nicht verraten.

Anika Redmann 
(Freiwillige Feuerwehr Krieschow)

Zum Ende des Jahres folgt ein Highlight auf das andere
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Auch in diesem Jahr laden wir alle Ferien-
kinder, zwischen 6 und 12 Jahren, zu den
Winterferienspielen am „Alten Forsthaus“
ein. Wir schauen welche Tiere sich bei die-
sen Temperaturen noch sehen lassen und
welche Spuren Sie hinterlassen haben.

Zeitraum:     05.02.2024-09.02.2024

Wer Interesse und Lust auf unsere Ferien-
spiele hat, meldet sich bitte unter der Tele-
fonnummer: 0355/ 5298653 oder per
E-Mail unter info@nabu-kolkwitz.de. 
Der Obolus je Kind für Mittagessen, Obst-
pause und Bastelmaterial beträgt 59,00 €
für die ganze Woche. 
Für ihre Urlaubsplanung veröffentlichen
wir auch gleich die geplanten Termine 
für unsere noch kommenden Ferienspiele
dieses Jahres: 

Ostern: 25.03.24 – 28.03.24
Sommer 1: 29.07.24 – 02.08.24
Sommer 2: 26.08.24 – 30.08.24
Herbst: 21.10.24 – 25.10.24

Euer Naturschutzverein 

Für alle Schulkinder bietet unser Verein Happy
Bibo e.V. Kolkwitz die Möglichkeit an, etwas
Schönes zu töpfern, eine kleine Figur, in Vorbe-
reitung auf Ostern vielleicht?
Am Donnerstag, dem 8.2.24, werden in der Töp-
ferei Siewert, Kolkwitz , zwei Kurse angeboten: 
Um 9.30 Uhr und um 14.00 Uhr.
Kosten: Vereinsmitglieder 10 €, sonst 13 €.
Anmeldungen bis Ende Januar an 
Monika Berger, 0163 297 4640

Angebote für Kinder und Jugendliche in den Winterferien
Für die Winterferien haben der Kolkwitzer
Kinder- und Jugendtreff und der Familien-
treff folgende gemeinsame Ferienaktio-
nen geplant.
Am Dienstag, den 06.02.2024 treffen wir
uns um 12.00 Uhr im Kinder- und Jugend-
treff Kolkwitz, um uns gemeinsam ein lek-
keres Mittagessen zu kochen. Danach
gehen wir ins Kino. Am Mittwoch, den
07.02.2024 treffen wir uns um 10.30 Uhr
im Kinder- und Jugendtreff um zum Eis-

laufen in die Eishalle nach Senftenberg zu
fahren. Am Donnerstag, den 08.02.2024
geht es für alle Wasserratten in die La-
gune nach Cottbus. Anmelden könnt ihr
euch im Kinder- und Jugendtreff Kolkwitz
oder im Familientreff oder telefonisch
unter: 0355 7840933 oder 0159
01654919. Der Eigenanteil pro Ferienak-
tion beträgt jeweils 5,-EUR

Carina Radochla & Petra Eckhardt

Aufruf für die Winterferienspiele 
„Auf Spurensuche im Forsthauswald“ 

in Kolkwitz am „Alten Forsthaus“

Unsere Tanzkinder mit ihren Familien, freuen
sich auf ein frisches und bewegungsfreudiges
Neues Jahr und sagen Danke an alle Menschen
in unserer Gemeinde, die uns bei unserer Ver-
einstätigkeit unterstützen!

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder
und Auftrittsmöglichkeiten in unserer Region.
Eurer Happy Bibo Verein
Bei Interesse einfach melden: 
https://happybibo.jimdofree.com

Winterliche Tanzgrüße vom Happy Bibo Verein

Statt Tanz mal Töpfern

 

 

Naturschutzverein Großgemeinde Kolkwitz e.V. 
Koschendorfer Str. 35, 03099 Kolkwitz 
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Am Schreibwettbewerb der Burger Buchhand-
lung „Lesezeichen“ hatten sich auch wieder
zahlreiche Kinder der Krieschower Grundschule
beteiligt. Stolz konnten Sie ihre Geschichte ge-
druckt in Empfang nehmen.
Anika Redmann Krieschow

Kolkwitzer Schüler nahmen an Schreibwettbewerb teil
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Vorlesewettbewerb in der
Grundschule Kolkwitz

GRUNDSCHULE KOLKWITZ

Am 21. November fand der diesjährige
Vorlesewettbewerb unserer Schule statt.
Die besten Vorleser der Klassenstufen 4, 5

und 6 stellten den Zuhörern ein selbst aus-
gewähltes Kinderbuch vor und lasen dar-
aus einen fleißig geübten Textabschnitt.
Dann mussten alle Teilnehmer ihr wahres
Können beweisen, indem sie nun einen
ihnen fremden Text vorlasen. Die Jury, be-
stehend aus den ehemaligen Lehrerinnen
Frau Sterz, Frau Zoch, Frau Gharib, Frau
Grondke aus der Bibliothek sowie unserer
Sekretärin Frau Holder, hatte es wahrlich
nicht einfach bei der Vergabe der Punkte.
Freuen konnten sich die Sieger über Urkun-
den und Buchgutscheine, die durch den
Schulförderverein gesponsert wurden
sowie Bücher, die von Frau Grondke zur
Verfügung gestellt wurden.
Herzlichen Dank an alle Juroren, Sponso-
ren, Helfer und Organisatoren, die durch
ihren Einsatz dafür sorgten, dass dieser Tag
zu einem besonderen Erlebnis wurde.

Herzlichen Glückwunsch unseren
Siegern: 
Klasse 4 
1. Platz: Helena Wenke
2. Platz: Marlene Hasselmann
3. Platz: Hanna Charlott Jentsch
Klasse 5 
1. Platz: Emma Jakob
2. Platz: Leopold Zier
3. Platz: Eddi Hansch
Klasse 6 
1. Platz: Leonie Schüler
2. Platz: Elleny Schwabe
3. Platz: Sheera Hinz

S. Bödner
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GRUNDSCHULE KRIESCHOW

Bastelnachmittag  zum Advent    

Am 30.11.23 organisierte Frau Richter in der
Grundschule Krieschow ein Adventsbastelnach-
mittag. Es gab ein Büfett mit Snacks und Geträn-
ken. Man konnte viele weihnachtliche Sachen
basteln. Zum  Beispiel: Seife gießen, Kerzen be-
malen, Gestecke gestalten, Holz- und Gipsfigu-
ren bemalen.
Man konnte
auch Twister und
Tischkicker spie-
len. Es hat uns
sehr viel Spaß
gemacht. Vielen
Dank an die El-
tern die mit ge-
holfen haben.

Amy Berg und 
Ella Dabow
Klasse 3

Die Krieschower Grundschüler rocken es! 

Gemeinsam zu musizieren und zu singen
verbindet! Gemeinsam das Lampenfieber
zu überwinden stärkt das Selbstbewusst-
sein! Gemeinsam auf der Bühne zu stehen
macht stark!
Vier Jahre lang konnte Corona bedingt
kein Benefizkonzert der Krieschower
Grundschule stattfinden. Am 12.Januar

2024 war es dann aber endlich wieder 
soweit. Rasch fühlte sich die Krieschower
Kirche mit aufgeregten Schülerinnen 
und Schülern sowie deren nicht minder
aufgeregten und sehr, sehr stolzen Eltern

und Großeltern. 
Eröffnet wurde das Konzert durch Emma
Hannusch, eine ehemalige Schülerin der
Krieschower Grundschule. Welche ihr Kön-
nen an der Orgel zeigte. 
Emma und Emil Richter führten durch das
Programm, welches von den einzelnen
Klassen der Grundschule zusammen mit

ihren Lehrerinnen und Lehrern einstudiert
wurde. Kaum erklang die erste Melodie,
schon war die Aufregung vergessen. Jede
Klasse hatte ein Lied vorbereitet. Die Kin-
der begrüßten musikalisch das neue Jahr,

sie sangen von ihren Wünschen und Träu-
men, davon wie sie die Welt entdeckten
und ihrer Sehnsucht nach Frieden für alle
Kinder, für alle Menschen dieser Welt. To-
sender Applaus nach jedem Auftritt be-
lohnte die Kinder und beflügelte sie.
Unterstützt wurden die Schülerinnen und
Schüler nicht nur von ihren Lehrkräften.
Herr Wolfgang Noack und die Bläser-
gruppe begleiteten das gesamte Benefiz-
konzert musikalisch.
Auch nach dem Konzert war dieser gelun-
gene Abend noch nicht vorbei. Während
die Kinder die Krieschower Kirche rockten,
hatte die Freiwillige Feuerwehr des Ortes
draußen fleißig gegrillt und Glühwein vor-
bereitet.  Die Gaststätte zur Eisenbahn in
Kolkwitz stellte den Kindern heißen Tee zur
Verfügung. Lieben Dank auch dafür. An
der Feuerschale standen Besucher und Kin-
der noch lange zusammen und ließen
einen tollen Tag ausklingen.
An dieser Stelle auch noch ein herzliches
Dankeschön an Frau Kristin Born und Frau
Sabine Jetzsch vom Schulförderverein der
Krieschower Grundschule, die sich tatkräf-
tig in die Organisation dieser tollen Veran-
staltung eingebracht hatten.
Übrigens werden die Spenden, die im Rah-
men des Benefizkonzertes eingesammelt
wurden, dem Ronald McDonald Haus
Cottbus übergeben. Was gibt es schöne-
res, als gemeinsam für andere da zu sein!

Anika Redmann Krieschow

                                                                                                    Informationen aus Kita / Schule / Hort



Seite 28 Januar 2024

Informationen aus den Ortsteilen                                                                                                                   nicht Amtlicher Teil

Rentnerweihnachtsfeier 2023 
Zum Nikolaustag am 06.12.2023 fand im festlich geschmück-
ten Dorfgemeinschaftshaus die alljährliche Babower Rentner-
weihnachtsfeier statt. Der Einladung vom Ortsbeirat folgten
viele Rentnerinnen und Rentner, um gemeinsam einen gemüt-
lichen Nachmittag zu verbringen. An der langen Kaffeetafel,
gedeckt mit Stollen und Weihnachtsgebäck, wurde die Ad-

ventszeit eingeläutet und in gemütlicher Runde gefeiert. 
Am frühen Abend überraschten die Babower Kinder ihre Groß-
eltern mit einem Weihnachtssingen. Musikalisch begleitet von
Akkordeon- und Gitarrenklängen sangen die Kinder mehrere
Weihnachtslieder und begeisterten alle zum Mitsingen. Mit den
traditionellen Liedern: Alle Jahre wieder, O Tannenbaum und
Schneeflöckchen Weißröckchen kam wunderbare Weihnachts-
stimmung auf. Nach dem gemeinsamen Singen wurde noch
eine moderne Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Den Abschluss
bildete ein Akkordeonsolo mit dem Lied: Stille Nacht. Die Kinder
wurden mit großem Applaus verabschiedet und bekamen als
Dankeschön eine kleine Süßigkeit mit auf den Weg. Die glück-
lichen Gesichter der Großeltern zeigten, dass diese Überra-
schung richtig gelungen war.
Nach dem leckeren Abendbuffet saßen alle noch lange zusam-
men und genossen die gute Stimmung.
Ein besonderer Dank geht an alle helfenden Hände, welche die
Weihnachtsfeier zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben!

Der Ortsvorstand

BABOW
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EICHOW

Seit 29 Jahren wohne ich in dem schönen
Dorf Eichow. Ich ging die ganzen Jahre
meiner Arbeit nach und genoss das Leben
auf dem Lande. Und dann war es soweit,
im Sommer dieses Jahres ging ich in Rente.
Bis dahin war ich eine der Sponsorinnen
der Rentnerweihnachtsfeier, aber in die-
sem Jahr flatterte eine Einladung zu eben
dieser ins Haus.
Seniorenweihnachtsfeier am 07.12 2023
Wir trafen uns 15 Uhr in der Gaststätte
Casa Monello in Eichow. Der Saal war fest-

lich ge-
schmückt, die
Tafel weihnacht-
lich gedeckt.
Frau Jacqueline
Franzke be-
grüßte uns und
stimmte uns mit
herzlichen Wor-
ten auf das
Kommende ein.
Bei Kaffee, Ku-

chen und Torten, welche die Frauen vom
Traditionsverein gebacken hatten und der
sehr lecker war, konnten wir uns mit Nach-
barn und Freunden angeregt und ausge-
lassen unterhalten. Im Anschluss erfreuten
uns die Kinder der Kita „Sonnenschein“
aus Krieschow mit einem reizenden Pro-
gramm. Die Kleinen nahmen es sehr ernst
und waren mit Hingabe bei der Sache.
Zum Abendessen gab es ganz traditionell
Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen. Die
gute Küche der Gaststätte ließ nichts zu
wünschen übrig. Bei guten Getränken und
angeregter Unterhaltung klang der Abend

aus. Ich glaube im Namen aller zu spre-
chen, dass das ein sehr schöner und gelun-
gener Abend war. Wir haben uns sehr
wohl gefühlt und viel Spaß gehabt. Vielen
Dank dem Ortsbeirat Eichow, der Ge-
meinde Kolkwitz, dem Traditionsverein Ei-
chow, Frau Franzke und der Gaststätte
Casa Monello.
Ich freue mich schon auf die Feier im näch-
sten Jahr.
Gundula Rohwedder

Wir danken unseren Sponsoren:
Bauunternehmen Lehmann Eichow
Easylift Michael Just
Firma STS Cottbus Michael Giesecke
Busunternehmen Quitzk Busreisen
Gaststätte „Zur Eisenbahn“ Familie Mazur
„Dienstleistungen rund ums Haus“ Andy
Roblick
Rosenapotheke Cottbus Maria Hinz
Allianz Agentur Olaf Henkel Vetschau
Fuhrunternehmen Heiko Mattuschka
Dachdeckermeister Lutz Jentzsch
Creativbau Bernd Lehmann
VDVA Lausitz Michael Hünich
Jagdgenossenschaft Eichow
Traditionsverein Eichow

Ich hatte mir Rentner älter vorgestellt!
Ein Erlebnisbericht zur Seniorenweihnachtsfeier in unserem Dorf

Ortsbeiratssitzung
in Eichow
Am Montag, den 05.02.2024 

um 17:00Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Eichow

Thema: Abgabe einer Stellungnahme 
der Gemeinde Kolkwitz zum Entwurf des
sachlichen Teilregionalplans „Windener-
gienutzung“ der Regionalen Planungsge-
meinschaft Lausitz-Spreewald
Gäste: Bauverwaltung

Der Ortsbeirat

Fotos: Jacqueline Franzke

Wir liefern u. montieren für Sie:

· Insektenschutzgitter vom Fachmann 
für alle Arten von Fenstern, Türen 
und auch für Dachfenster
· Haustüren und Fenster
Renovierung v. Innentüren u. Rahmen

Fachbetrieb Andreas Lippmann
Mühlenweg 53 · 03099 Kolkwitz / OT Limberg
Tel. (035604) 40450 · E-Mail: renofox@web.de

20 % Winterrabatt 
auf  Insektenschutz !
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GULBEN

Woklapnica Gulben 06.01.2024
06. Januar ist „Heilige drei Könige“ - die Zeit der Raunächte und des „Bauern
Urlaub“ ist um.
Woklapnica bedeutet abklopfen - Abklopfen des alten Jahres ist ein alter hiesiger
Brauch am Anfang des neuen Jahres. Auch in Gulben wurde das alte Jahr abge-
rechnet und auf das Kommende angestoßen. 2023 gab es so viele Einwohner
wie noch nie - 486 Gulbener leben in unserem schönen Dorf.
Ja, natürlich muss etwas Statistik sein, manchen interessieren die Zahlen. Wich-
tiger ist auf einige Fragen der vergangenen Tage und Wochen zu antworten. In
einzelnen Gesprächen wurde klar, dass nicht jeder regelmäßig die Aushänge
und Amtsblätter liest. Einige Hinweise und Antworten bezüglich Glasfaser, Stra-
ßenreinigung und Radwege wurden also kurz erörtert. Die geplanten Umset-
zungen und zukünftigen Projekte in Gulben wurden vorgestellt und Fragen dazu
beantwortet. Ein Dankeschön ging an einige Einwohner für ihr Engagement.
Der Termin-Plan für 2024 ist schon gut gefüllt: Versammlungen, Vorträge, Fast-
nacht, Osterfeuer und mehrere Wahlen. Einige Feiern wie zum Frauentag, 90
Jahre FFW Gulben-Zahsow, Maibaumstellen, Sportfeste, Kirmes, Dorffest, Hal-
loween und Rentnerweihnachtsfeier stehen schon so ziemlich fest.Nach knapp
einer Stunde ist der „trockene“ informative Teil endlich fertig und es kann ge-
mütlich werden. Mit Wein, Bier und Schnaps wurde auf Zukünftiges angestoßen
und es konnte zum Video des letzten Dorffestes herzlich und anhaltend gelacht
werden.
Ein gemütlicher Abend ohne jeden Aberglauben ging an diesem letzten Tag  der
Rauhnächte erst sehr spät zu Ende.

Die nächsten Termine sind:

31.01. interessanter Vortrag zu Spinten in unseren Dörfern (Gulben!)
17.02. Zampern
18.02. Fastnacht – Zapust

Frauentag
30.03. Osterfeuer 

Strowe nowe lěto! Gesundes neues Jahr!
Astrid Schramm aus Gulben
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HÄNCHEN
Hänchener Senioren erleben besinnlichen Nachmittag vor Weihnachten

Am 13. Dezember 2023 versammelten sich unsere Senioren zu
einem ganz besonderen Anlass – einem stimmungsvollen Beisam-
mensein, das sie auf die festliche Weihnachtszeit einstimmte. Um
14:30 Uhr öffneten sich die Türen, und die festlich geschmückten
Tische luden zu gemütlichem Kaffee und Kuchen ein. Der Orts-
beirat freute sich über zahlreiche Gäste, die der Einladung gefolgt
waren, und sorgte für eine herzliche Atmosphäre, in der beson-

dere Au-
genb l i c ke
geteilt wur-
den.
Das Mitein-
a n d e r
w u r d e
durch ange-
regte Ge-
s p r ä c h e ,
fröhl iches
Lachen und
gemeinsa-
mes Singen geprägt. Eine besondere Bereicherung war der Auf-
tritt einer Abordnung der Singakademie Cottbus, die das ca.
einstündige Programm mit mitreißenden Liedern, rührenden Ge-
dichten und Geschichten füllte. Ein herzliches Dankeschön geht
an Frau Knappe aus Kolkwitz für die gelungene Organisation die-
ses künstlerischen Höhepunkts, der allen Anwesenden große
Freude bereitete und als wundervoll in Erinnerung bleiben wird.
Ein weiteres Highlight des Nachmittags: der Auftritt einiger Hän-
chener Kinder, die mit modernen Weihnachtsliedern eine erfri-
schende Note in die Veranstaltung brachten. Flora, Adrienne, Lilli,
Greta, Carlo und Bruno seien an dieser Stelle für ihre beeindruk-
kende Darbietung gelobt. Ein besonderer Dank geht auch an Me-
lina Fuentealba-Prötel für ihr Engagement beim Einüben der
Lieder mit den Kindern.
Nach den berührenden Auftritten konnten sich alle Gäste zur
Stärkung für den Heimweg u.a. an einer leckeren Gulaschsuppe
vom Böhmischen Rasthof erfreuen. Danke an Sven Rex für die Un-
terstützung. Die Weihnachtsfeier erwies sich somit nicht nur als
stimmungsvolle Einstimmung auf die bevorstehende besinnliche
Zeit, sondern auch als kulinarischer Genuss.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen, Helfern und Bäk-
kerinnen, die zum Gelingen dieses festlichen Nachmittags beige-
tragen haben: Hannelore Preusche, Gabriele Rosin, Michaela
Bobermin, Diana Süßmuth, Marlies Bänsch, Frank Preusche und
Mario Rosin. Ein Dankeschön gilt auch der Gemeindeverwaltung
für die finanzielle Unterstützung. Nicht zu vergessen ein großes
Dankeschön an all unsere Gäste. Ihre gute Laune rundete das har-
monische Zusammensein ab.

Ihr Ortsbeirat Hänchen
Janine Grasmè  
Bodo Stellmacher  
Birgit Paulick
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HÄNCHEN
Zauberhafte Momente beim Hänche-
ner Weihnachtsmarkt: Ein festlicher
Rückblick auf den 9. Dezember 2023
Am 9. Dezember 2023 war es erneut soweit – der Hänche-
ner Weihnachtsmarkt öffnete seine Pforten und lud Groß
und Klein zu einem festlichen Treiben rund um das Dorf-
gemeinschaftshaus Hänchen ein. Zum zweiten Mal fand
dieses charmante Event statt, bei dem die Besucher in ge-
mütlicher Atmosphäre die Vorfreude auf die Weihnachts-
zeit genossen.
Der Duft von Glühwein, Plinsen, köstlichem Kuchen und
herzhaften Leckereien lag in der Luft, während der festlich
geschmückte Weihnachtsbaum im und um das Dorfge-
meinschaftshaus die Besucher in ein wahres
Lichtermeer tauchte. Die Stimmung war geprägt
von fröhlichem Miteinander und der besonde-
ren Magie der Adventszeit.
Nicht nur die Kleinen, sondern auch die Erwach-
senen hatten Gelegenheit, sich kreativ zu betä-
tigen. Beim Verzieren von Plätzchen und Basteln
von Weihnachtsgestecken wurde gelacht und
geschafft, und es entstanden wahre Kunst-
werke. Am Klöppelstand von Frau Primpke ver-
sammelten sich Menschen aller Altersklassen, um das ein oder andere hand-

gefertigte Weihnachtsgeschenk
zu erstehen.
Ein Höhepunkt des Abends war
zweifelsohne der bezaubernde
Auftritt von talentierten Hän-
chener Kindern. Flora,
Adrienne. Lilli, Greta, Mira,
Carlo und Bruno übten viele
Wochen unter der einfühlsa-

men Leitung von Melina Fuentealbe-Prötel.
Am 2.12. war es dann so weit. Sie konnten ihr
Können unter Beweis stellen. Mit Gesang und
Tanz fingen Sie die weihnachtliche Stimmung
perfekt ein. Einen hatten wir dann noch im
Programm. Der Gipfelpunkt des Abends ließ
nicht lange auf sich warten – der Weihnachts-
mann persönlich, begleitet von seinem Engel,
der mit einer festlichen Kutsche in das Gesche-
hen einzog. Seine großzügige Geste, kleine
Geschenke an die Kinder zu verteilen, zau-
berte strahlende Augen und verlieh dem
Markt eine unvergleichliche festliche Atmo-
sphäre.
Mit Kinderpunsch und Glühwein klang der
Weihnachtsmarkt schließlich in den späten

Abendstunden aus. Ein herzlicher Dank geht an den Hänchener
Heimatverein für die vorbildliche Organisation, ebenso wie an den
Weihnachtsmann (Thomas Meyer), seinen Engel  (Peggy Buder)
und der Kutscherin (Wibke Anskat)). Insbesondere möchten wir
Peggy Buder danken für die tatkräftige Unterstützung und den
magischen Moment der Weihnacht. Auch den vielen Helfern, die
zum Gelingen des Festes beigetragen haben, und dem Bauhof für
ihre Hilfe, gebührt ein herzliches Dankeschön. Doch ohne Gäste
wäre der Weihnachtsmarkt nicht gelungen. Danke für Ihr dabei
sein. 
Mit Vorfreude blicken wir heute schon auf den kommenden 3.
Weihnachtsmarkt.

Herzliche Grüße
Birgit Paulick 
Ortsvorsteherin

Bestattungshaus
Kammerer
Inhaber: Manuel Kammerer
Mobilfunk: 0171 / 7577987
www.besta�ungshauskammerer.de

Berliner Str. 151a in 03099 Kolkwitz
Tel.: 0355 / 287144

Schloßstr. 9 in 03205 Calau
Tel.: 03541 / 2613

Bahnhofstr. 48 in 03229 Altdöbern
Tel.: 035434 / 669978
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KACKROW

Uns Kackrowern war bisher gar nicht auf-
gefallen, dass etwas mit unserem Namen
nicht stimmt!
Umso überraschter waren wir, als wir uns
unter dem Slogan „Schöne Orte brauchen
keine schönen Namen“ in Werbespots, die
in Deutschland ausgestrahlt wurden,
neben Pitschenpickel, Motzen und Kotzen
wiederfanden. Diese Werbekampagne
startete Finch (eher der Jugend bekannt)
mit seinem Song „Jwd“ – „Jeder will

dahin.“ und w u r d e
dann zu eben dieser Brandenburg-Wer-
bekampagne weiter entwickelt.
Soviel sei gesagt: Mit dem ersten Teil des
Slogans „Schöne Orte...“ hat das Lan-
desmarketing recht!
Zum zweiten Teil soviel:

Kackrow hieß ursprünglich
Kokrjow. Das ist wendisch und
in der Bedeutung, sagen sorbi-
sche Sprachwissenschaftler,
könnte es „knorriger Baum am
Fluss“ heißen. Eine andere Be-
deutung weißt auf eine scha-
manische Kultpflanze der alten
Wenden hin. Die hieß „kokrik“
– Erdrauch und soll hier ge-
wachsen sein und Überra-
schung- wächst immer noch als
Unkraut in den Gärten.
Noch eine Bedeutung kommt
aus der Sagenwelt der Wen-
den: In Kackrow unter der He-
xenkiefer soll der letzte
Wendenkönig seine Ruhestätte
gefunden haben. Und wenn
die Leute dort vorbeigingen,

riefen sie „kaki row“ – „Welch ein Grab!“
Was die Sache jetzt nicht besser macht!
Auf alten Karten fehlt übrigens oft das „c“
im Namen. Wann es in die Eindeutschung
einwanderte, ist nicht überliefert.
Zum Dank an die Kackrower für die Kape-
rung unseres Namens, kam der Chef des
Landesmarketings Thomas Braune persön-
lich zum Spieleabend und wie auf dem Bild
zu sehen, nicht mit leeren Händen.
In einer Weihnachtskarte bedankte er sich
dann noch einmal bei Bürgermeister Kar-
sten Schreiber, Ortsvorsteher René Kochan
und vor allem bei den „Frauen und Män-
nern von Kackrow“ für ihren Humor und
den hervorragenden Kartoffelsalat.

René Kochan
Ortsvorsteher

Landesmarketing Brandenburg stiehlt sich Kackrower OrtsnamenLandesmarketing Brandenburg stiehlt sich Kackrower Ortsnamen
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KLEIN GAGLOW

Die Klein Gaglower Rentnerweihnachtsfeier vom ersten Dezem-
berwochenende war wieder eine gelungene Veranstaltung. Zahl-
reiches Erscheinen und köstliches Gebäck sorgte für gesellige
Stunden, die all die Probleme der aktuellen Zeit für einen kurzen
Moment vergessen ließen. Neben dem musikalischen Höhepunkt
durch den Chor Kunersdorf brachten auch die Kleinsten vom Klein
Gaglower Kindergarten weihnachtliche Stimmung in die Herzen
aller Anwesenden.
All dies wäre ohne ehrenamtliches Engagement und finanzielle
Unterstützung nicht möglich gewesen. Und so sei an dieser Stelle
die Firma Pahn Ingenieure GmbH, Firma K. Dictus sowie Frau G.
Girschke von der G & L Dachbau GmbH genannt, deren großzü-
gige Spende einen großen Teil des Gelingens ausmachte. Auch Fa-
milie Dürre der Gaststätte Schön Oßnig sei lobend zu erwähnen,
ihre außerordentliche Gastfreundlichkeit sorgte für gemütliche
Stunden aller Beteiligten. Allen nicht genannten Helfern und Un-
terstützern möchten wir ein großes Danke aussprechen.
Der Ortsvorstand
Birgit Rademacher und Matthias Pätzold

Rückblick Rentnerweihnachtsfeier 
vom 3.12.2023

Einwohnerversammlung
15.2. um 18:30 Uhr 
im Saal des Restaurants La Pergola

Folgende Themen werden besprochen:
- Wahl Ortsbeirat und Gemeindevertreter am 9. Juni 2024
- 635 Jahre Klein Gaglow im Sept. 2024, 
Bildung eines Organisationskomitees

- Bekanntgabe von Terminen, Organisatorisches und Allgemeines

Es laden ein der Ortsbeirat und Andreas Jurisch

weiterer Termin:
Zampern am 2.3.2024 
Treff um 8:30 Uhr Feuerwehr Klein Gaglow
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KOLKWITZ

Sehr geehrte Bürger des Ortsteils Kolkwitz, 

wir wünschen Ihnen ein gesundes und fried-
liches neues Jahr.

Am 29.01.2024 / von 18.00 bis 19.00 Uhr
möchten wir Sie zu unser nächsten Bürger-
sprechstunde einladen.

Wir treffen uns im Besprechungsraum der
Kolkwitzer Feuerwehr. 

Herzliche Grüße vom Kolkwitzer Ortsbeirat

Marcel Kascheike und Patrick Burkhardt 

„Fundstücke“
Bestimmt hat jeder von uns schon einmal bemerkt, dass er den
Einkaufszettel oder den Zettel mit einer wichtigen Notiz verloren
hat. Aber es gibt auch Menschen, die solche „handschriftlichen
Botschaften im öffentlichen Raum“ neugierig aufheben und sich
dazu Gedanken machen.

Am Mittwoch, dem 21.02.2024 um 18.00 Uhr
im „Alten Forsthaus“
Kolkwitz

sind Sie herzlich eingeladen, in
einer heiteren Runde daran teil-
zuhaben.
Telefonische Anmeldung und
Nachfragen bitte unter
0355/529 86 51

Karla Fröhlich
Naturschutzverein

 

 

Naturschutzverein Großgemeinde Kolkwitz e.V. 
Koschendorfer Str. 35, 03099 Kolkwitz 
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KOLKWITZ
Gemeinsam statt Einsam - Treffen Sie uns im Club in Kolkwitz, Karl-Liebknecht-Str. 18

Schauen Sie herein, wir haben ein Plätzchen frei!
Wir bieten Ihnen Abwechslung, Unterhaltung, Spaß in unserem netten Club!

Mittagstisch - jeden Montag um 11:30 Uhr – es wird frisch gekocht Weitere Anmeldungen sind erwünscht!

Unsere neuen Reiseangebote sind da:Mo 29.01.12:30 Uhr Musizieren und singen,
anschließend gemütlicher Kaffeeplausch mit Kuchen

Mo 05.02.12:30 Uhr Gemeinschaftliches Spielen
anschließend gemütlicher Kaffeeplausch mit Kuchen

Mo 12.02.12:30 Uhr Heiteres Gedächtnis- und Bewegungstraining,
Rosenmontag mit gemütlicher Kaffeeplausch mit Kuchen

Mo 19.02.12:30 Uhr Malen, Basteln, Handarbeit,
ab 14:30 Uhr Kennenlern-Kaffee-Klatsch für alle Neugierigen

Mo 26.02.12:30 Uhr Musizieren und singen,
anschließend gemütlicher Kaffeeplausch mit Kuchen

Wir freuen uns Dich hier zu begrüßen.

Filmstadt Görlitz und Bertsdorfer See

- Besuch des Schokoladenlandes der Confiserie
Felicitas

- 2 Gang Mittagsmenü
- Fahrt durch die Königshainer Berge
- Stadtrundfahrt durch „Görliwood“ auf den
Spuren hier gedrehter Filme

- Schiffahrt auf dem Bertsdorfer See mit
Kaffee und Kuchen

Termin 14.05.2024

Nach dem großartigem Programm von
Kerstin David bei unserem Ausflug nach
Briesen „Gaststätte am Bahnhof“ wollen
unsere Senioren MEHR. So das wir eine

weitere Veranstaltung dieses Stimmwunders
im April planen. Seien Sie dabei.

Anfragen, sowie Informationen zu allen Angeboten erhalten Sie:

Mo 11:00 - 15:30 Uhr unter 0355 - 28449 oder 
pers. in den DRK-Clubs Kolkwitz und Papitz;
Di 11:00 - 15:30 Uhr unter 035602 – 603 oder priv. unter 0355-424437 + AB

KRIESCHOW



Seite 37Januar 2024

KRIESCHOW

KUNERSDORF

In einer gemeinsamen Aktion haben Ende November 2023 die Krie-
schowerinnen und Krieschower ihren Friedhof gepflegt.  

Foto: Anika Redmann

114. Fastnacht Kunersdorf
Das Neue Jahr ist nun schon wieder ein
paar Tage alt, aber wir möchten trotzdem
noch Allen für 2024 ganz viel Gesundheit,
Glück und Zufriedenheit wünschen.
Das Weihnachtsbaumverbrennen; ein fe-
ster Termin in Kunersdorf, fand in diesem
Jahr leider nicht statt.
Dafür wurde die Fastnachtssaison, viel zei-
tiger als üblich, mit dem Zampern der Ju-
gend eröffnet. Danke hiermit an Alle, die
ihre Türen öffneten, und die Zamperer mit
Spenden in Form von Geld, Eiern und an-
deren Naturalien empfingen. Danke auch
an Alle, die die Zamperer mit einem Imbiss 
und warmen Getränken versorgten.

Hier nun die weiteren Termine für die
Fastnacht
° 03.02. Zampern der Frauen und Männer 
ab 8:30 Uhr

° 10.02. gemeinsamer Trachtenumzug von 
Jung und Alt
Treffpunkt um 12:30 Uhr zur Aufstel-
lung und Gruppenfoto
Ausmarsch um14:00 Uhr ab Dorfge-
meinschaftshaus

° Ab 19:30 Uhr Tanz im Festzelt mit den 
"Oktoberfestspitzbuben"

Wir laden hiermit Alle recht herzlich ein,
diese schöne Tradition mit uns zu feiern zu
feiern.!!!! 
Bleibt oder werdet bis dahin gesund!!!!

                                                                                                             Informationen aus den Ortsteilennicht Amtlicher Teil

Liebe Kunersdorfer!

Zum neuen Jahr wünschen wir Ihnen und
Ihren Familien alles Gute, viel Gesundheit
und Glück. Möge 2024 für uns alle fried-
lich und erfolgreich werden.

Ihr Ortsbeirat Kunersdorf

Die Kunersdorfer Jugend hat bereits gezampert!
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LIMBERG
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MILKERSDORF

PAPITZ

Liebe Milkersdorfer und Milkersdorf-Vor-
werker,
es ist mal wieder soweit, wir nähern uns
langsam aber sicher unserer Lieblingstra-
dition. In diesem Jahr feiern wir sogar un-
sere große runde 110. Fastnacht und das
sollte doch ausgiebig gefeiert werden.
Besonders alle Generationen & Altersgrup-
pen möchten wir zu unserem Jubiläum
aufrufen, die eingelagerten Trachten und
Anzüge zu entstauben, um mit uns diesen
Anlass zu feiern.
Zampern, den 20.01.2024 

(vorverlegter Termin) 
-> auf Grund unserer Vorverlegung des
Termins, haben wir bereits einen wunder-
baren, lustigen und feuchtfröhlichen Zam-
pertag erlebt.
Wir bedanken uns hiermit bei den fleißigen
Helferinnen und Helfern bei der Verkösti-
gung zum Mittag und am Abend, für die
Bewirtung auf den Gehöften und vor Allen
Dingen für die reichlichen Spenden und
Gaben aus dem Dorfe. 
Herzlichen DANK !

Kinderzampern, den 24.02.2024
9.00 Uhr Treff der Kinder-Zampera-
ken im Sportclub Milkersdorf
110. Fastnacht, den 02.03.2024 
13.30 Uhr Treff im beheizten Festzelt am
Sportclub Milkersdorf, begleitet werden
wir von den „ Trachtenverein Spremberg“
15.00 Uhr Großer Festumzug
19.30 Uhr Tanzabend mit der Band „ Neo
Party Band“
( Eintritt: 3,00 Euro )
Detaillierte Informationen habt Ihr bereits
erhalten.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme vie-
ler vieler Dorfbewohner an diesem traditio-
nellen Feste.
Begrüßen wollen wir Zuschauer, sowie
Gäste in unserem beheizten Festzelt und
heißen Euch herzlich Willkommen.

Euer Fastnachtskomitee

Ganz traditionell versammelten sich die
Milkersdorfer und Milkersdorf-Vorwerker
am 06. Januar 2024 ab 19.00 Uhr im DGH
zur alljährlichen Woklapnica.
Informationsreich und liebevoll zusam-
mengefasst, berichtete, wie jedes Jahr, die
Milkersdorfer Einwohnerin Gisela Schnarr
über das gesamte Dorfgeschehen des ver-
gangenen Jahres.
Dabei folgten rund 70 Gäste der Woklap-
nica ihrer Rede. Ein großer Dank an dieser
Stelle!
Nachdem die Kasse mit Spendengeldern
der Dorfbewohner gut gefüllt wurde, wid-
meten sich alle den so beliebten und locke-
ren Gesprächsrunden bis in die späten
Abendstunden.

Wir freuen uns auf weitere tolle Einwoh-
nerversammlungen und Zusammenkünfte
in diesem neuen Jahr!

Euer Ortsbeirat

110. Fastnacht im Milkersdorfer Festzelt Milkersdorfer Dorfleben
2023 - Zusammengefasst in
der Woklapnica

Auch dieses Jahr fand für die Einwohner
des Ortsteiles Papitz am 12.01.24 ein Neu-
jahrsempfang im DGH statt, wo Jeder-
mann sich über Neuigkeiten informieren
konnte und ein reger Austausch über ak-
tuelle Geschehnisse im Dorf gegeben war.
Dankend nahmen interessierte Bürgerin-
nen und Bürger die Einladung von unse-
rem Ortsvorsteher Enrico Dahlitz und
Gemeindevertreter Harald Ramoth an.

Mit einer bildlichen Einführung machte En-
rico die Vorhaben für die Dorfentwicklung
und diesjährigen Ziele bekannt. Schwer-
punkte sind dabei die weitere Kultivierung
des Schlossparkes, insbesondere der Aus-
bau der Wege, Erneuerungen auf dem
Friedhof und Beginn der Baumaßnahme
zum neuen Feuerwehrgebäude am Sport-
platz. Der Umfang der Maßnahmen lässt
nur erahnen, welche Anstrengungen und
vielfältige Mitarbeit durch unsere Ortsver-
treter geleistet wurden, um diese am Lau-
fen zu halten bis hin zur finanziellen
Sicherung in der Gemeinde (in Konkurrenz
zu manchen Vorhaben in anderen Ortstei-
len). Dafür gilt unser aller Dank.
Auch wurde über die Verwendung des von
der Gemeinde jedes Jahr an jeden Ortsteil
ausgereichten Dorfbudgets für öffentliche
Anschaffungen (für Papitz entsprechend
der Einwohnerzahl ca. tausend bis tau-
sendfünfhundert Euro) beraten. Hier sind
unsere Ortsvertreter sehr auf Vorschläge

aus der Bevölkerung angewiesen. Der Vor-
schlag von Ulrich Schmoger hinsichtlich
einer Fahrradüberdachung an der Bushal-
testelle wurde dankend angenommen.
In der anschließenden Diskussionsrunde
erfolgten ein reger Austausch über die vor-
gestellten Pläne, aber nicht nur über sie,
auch über verschiedene aktuelle Themen,
u.a. zur Instandhaltung von Waldwegen
oder die Archivierung wertvoller Zeugnisse
und Materialien aus der Dorfgeschichte.
Unverkennbar war allen Sachverhalten
gleich, nur die Mitwirkung und das Enga-
gement möglichst vieler Bürgerinnen und

Bürger tragen zu einem Gelingen und
letztendlich zu einem zufriedenen Dorfle-
ben bei.
Ingo Höhne

Wissenswerter Neujahrsempfang in Papitz Werte Einwohnerinnen und Einwohner
der Großgemeinde Kolkwitz,

Wir wünschen Euch/Ihnen allen 
ein gesundes und glückliches 

neues Jahr 2024!
Möge es viele Überraschungen 
und interessante Begegnungen 

mit sich bringen.

Im Namen des Ortsbeirates
Enrico Dahlitz
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Termine 2024:
24.02.2024, zampern, Treffpunkt 9 Uhr
09.03.2024, Fastnacht, Treffpunkt 14 Uhr
17.03.2024, Ostereier bemalen, Treffpunkt 14 Uhr
13.04.2024, Kinderzampern, Treffpunkt 9:30 Uhr
20.07.2024, 90 Jahre Feuerwehr Gulben/Zahsow und Dorffest

Sonntag, Heiligabend, in der Früh. Ich erwache mit massiven
Zahnschmerzen. Die Wange ist dick geschwollen. Super, passen-
der geht es nicht. Also 116 117 anrufen. Platz 13 in der Warteli-
ste. Irgendwann bin ich dran und eine nette Frau gibt mir die
Telefonnummer der Zahnarztpraxis für zahnärztliche Notfälle in
Kolkwitz. Ich rufe in der Praxis von Alexander Dittrich an, soll mit

dem Vorbeikommen noch etwas warten, es ist wohl sehr voll. Das
sehe ich dann auch beim Eintreffen. Es ist brechend voll. Trotz-
dem sind alle sehr freundlich und ich komme auch relativ schnell
auf den „Folterstuhl“ und nach Schadensbegutachtung und -be-
hebung kann ich beim Weihnachtsschmaus wieder ordentlich zu-
schlagen und gefühlte 10 Kilo zunehmen. Vielen Dank an das sehr
nette Team der Zahnarztpraxis Dittrich für ihren Einsatz zu meiner
Rettung in der Weihnachtszeit.
Und gleichzeitig ein großes Dankeschön an alle anderen, die mit
ihrem Einsatz uns allen die letzten freien Tage im Jahr ermöglicht
haben. Sei es bei der regulären Arbeit oder im Bereitschaftsdienst,
sei es im medizinischen, pflegenden und sozialen Bereich, in den
Apotheken, an den Tankstellen, an den Servicetelefonen, bei den
Energie- und Wasserversorgern, bei der Polizei, Feuerwehr und
dem Technischem Hilfswerk oder im handwerklichen Notdienst
sowie alle, die ich jetzt vergessen habe. Und auch Dank an Eure
Familien, Verwandten, Bekannten und Freunde, die auf Euch in
dieser Zeit verzichten mussten und Euch den Rücken freigehalten
haben.
Ich wünsche Euch und allen Zahsowerinnen und Zahsowern ein
schönes, friedliches und glückliches Jahr 2024. Bleibt gesund,
fröhlich und tapfer.

Sören Heyn
Ortsvorsteher Zahsow

Wie der Zahnarzt mein Weihnachtsfest rettete

Wir haben für Sie geöffnet - jeden Mi 10:00 – 12:00 Uhr 
Kaffeegedeck 3 €!

Jeden Mittwoch 10:00 Uhr Heiterer Kaffeeklatsch für ALLE Senioren
aus Papitz und Umgebung

- Gemeinschaftlichem Spielen,
- Heiteres Bewegungs- und Gedächtnistraining
- 1 x im Monat - Buchlesung mit Elke

Freitag 02.02.; 09.02.; 16.02.; 23.02. 2024
11:00 Uhr Mittagstisch – es wird frisch gekocht     

Weitere Anmeldungen sind erwünscht!

Sie möchten neue Kontakte knüpfen? - Wir auch! - Wir suchen Sie und
Sie suchen Abwechslung, Unterhaltung, Spaß?  Das finden Sie in unse-
ren netten Club!

Gemeinsam statt Einsam - Kaffee-Treff in Papitz, Kolkwitzer-Str. 32

PAPITZ

ZAHSOW

Anfragen, sowie Informationen zu allen Angeboten erhalten Sie:

Mo 11:00 - 15:30 Uhr unter 0355 - 28449 
oder pers. in den DRK-Clubs Kolkwitz und Papitz;

Di 11:00 - 15:30 Uhr unter 035602 – 603 oder priv. unter 0355-424437 + AB

Unsere neuen Reiseangebote sind da:

Filmstadt Görlitz und Bertsdorfer See

- Besuch des Schokoladenlandes der Confiserie
Felicitas

- 2 Gang Mittagsmenü
- Fahrt durch die Königshainer Berge
- Stadtrundfahrt durch „Görliwood“ auf den
Spuren hier gedrehter Filme

- Schiffahrt auf dem Bertsdorfer See mit
Kaffee und Kuchen

Termin 14.05.2024

Nach dem großartigem Programm von
Kerstin David bei unserem Ausflug nach
Briesen „Gaststätte am Bahnhof“ wollen
unsere Senioren MEHR. So das wir eine

weitere Veranstaltung dieses Stimmwunders
im April planen. Seien Sie dabei.
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Evangelische Kirchengemeinde Kolkwitz - 
Schulstraße 1 - 03099 Kolkwitz 

Tel/Fax: 0355 / 28370 - E-Mail: ev-kiko@gmx.de

KOLKWITZ

So 28.01.24 09.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst 
zur Eröffnung der Bibelwoche in Kolkwitz

Mo 29.01.24 19.30 Uhr Bibelwoche in Kolkwitz
Di 30.01.24 14.00 Uhr Christenlehre Kl.1

15.00 Uhr Christenlehre Kl.3
16.00 Uhr Christenlehre Kl.5
19.30 Uhr Bibelwoche in Kolkwitz

Mi 31.01.24 17.00 Uhr KU9
18.00 Uhr Bibelwoche in Papitz
19.30 Uhr Jungbläserprobe 

Do 01.02.24 19:30 Uhr Bibelwoche in Kolkwitz
14.00 Uhr Christenlehre Kl. 2
15.00 Uhr Christenlehre Kl. 4
16.00 Uhr Christenlehre Kl. 6
17.00 Uhr KU 8

Fr 02.02.24 16.30 Uhr KU7
19:30 Uhr Bibelwoche in Kolkwitz

So 04.02.24 09.30 Uhr Gottesdienst in Kolkwitz 
mit Kindergottesdienst

11:00 Uhr Gottesdienst zur Bibelwoche 
in Gulben

Mo 05.02.24 19:00 Uhr Vorbereitungsabend 
zum Weltgebetstag 2024

Mi 07.02.24 19:30 Uhr Posaunenchorprobe
So 11.02.24 09:30 Uhr Gottesdienst in Kolkwitz
Mo 12.02.24 19:30 Uhr Kirchenchorprobe (Saisonbeginn)
Di 13.02.24 14.00 Uhr Christenlehre Kl.1

15.00 Uhr Christenlehre Kl.3
16.00 Uhr Christenlehre Kl.5
19.30 Uhr PCC-Probe

Mi 14.02.24 14:00 Uhr Rentnernachmittag 
17:00 Uhr KU 9
18:00 Uhr Jungbläserprobe 
19:30 Uhr Posaunenchorprobe

Do 15.02.24 14:00 Uhr Christenlehre Kl. 2
15.00 Uhr Christenlehre Kl. 4
16.00 Uhr Christenlehre Kl. 6
17.00 Uhr KU 8
19:30 Uhr Gemeindekirchenrat

Fr 16.02.24 17:00 Uhr Regionale Posaunenchorprobe
So 18.02.24 09:30 Uhr Gottesdienst in Kolkwitz 

mit Kindergottesdienst
Mo 19.02.24 19:30 Uhr Kirchenchorprobe
Di 20.02.24 14.00 Uhr Christenlehre Kl.1

15.00 Uhr Christenlehre Kl.3
16.00 Uhr Christenlehre Kl.5

Mi 21.02.24 17:00 Uhr KU 9 
18:00 Uhr Jungbläserprobe
19:30 Uhr Posaunenchorprobe

Do 22.02.24 14:00 Uhr Christenlehre Kl. 2
15.00 Uhr Christenlehre Kl. 4
16.00 Uhr Christenlehre Kl. 6
17.00 Uhr KU 8

Fr 23.02.24 16.30 Uhr KU7
19:30 Uhr Gemeindeabend „Exodus“

So 25.02.24 19:00 Uhr Abendgottesdienst / Taizeandacht
Mo 26.02.24 19:30 Uhr Kirchenchorprobe
Di 27.02.24 14.00 Uhr Christenlehre Kl.1

15.00 Uhr Christenlehre Kl.3
16.00 Uhr Christenlehre Kl.5

Mi 28.02.24 10:00 Uhr Gottesdienst 
im Helene-Schweitzer-Dorf

17:00 Uhr KU 9 
18:00 Uhr Jungbläserprobe
19:30 Uhr Posaunenchorprobe

Do 29.02.24 14:00 Uhr Christenlehre Kl. 2
15.00 Uhr Christenlehre Kl. 4
16.00 Uhr Christenlehre Kl. 6

                                                                                                  Informationen aus den Kirchgemeinden

HÄNCHEN UND KLEIN GAGLOW
Ev. Pfarramt Groß Gaglow - 
Pfarrerin Doris Marnitz 

Alte Poststr. 7 - 03050 Cottbus  
Tel. 0355 / 52 28 28 - 

E-Mail: pfarramt-gross-gaglow@ekbo.de

Wenn Sie einen Besuch oder Hausabendmahl wünschen, melden Sie sich bitte im Pfarramt.

GOTTESDIENSTE
04.02.24 10.00 Uhr eingeladen nach Schorbus (Winterkirche)
11.02.24 9.00 Uhr eingeladen nach Groß Gaglow 

(Winterkirche)
18.02.24 10.30 Uhr Gottesdienst in Hänchen (Winterkirche)

„BIBELMONAT“
Mittwoch, 28. Februar um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Madlow
Texte aus dem 1. Buch Mose – „Gott und Mensch – eine aufregende
Beziehung“ (weitere Termine: 6., 13. und 20. März)

FRAUENKREIS: 
Donnerstag, 15. Februar um 15.00 Uhr in Groß Gaglow

GEMEINDEKIRCHENRAT: Termin erfragen

BLÄSERCHOR: jeden Mittwoch um 16.30 Uhr in Groß Gaglow

KIRCHENCHOR: montags um 19.30 Uhr, Gemeindehaus an der
Martinskirche (Madlow)

KONFIRMANDENUNTERRICHT: dienstags 17.30 bis 19 Uhr, wech-
selnde Orte 
(23. – 25. Februar, Konfirmandenrüste nach Groß Bademeusel)

PFADFINDEN AN DER MARTINSKIRCHE (Madlower Schulstraße 1)
Samstag, den 17. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr 
(für Kinder ab 1. Klasse)

Die übrigen Termine entnehmen Sie bitte den Aushängen (in Klein
Gaglow Am Denkmal, in Hänchen an der Kirche sowie auf dem
Friedhof)!

Der Gemeindekirchenrat
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Gemeindebüro
Tel. 035604 389 • info@pakri.net 
Telefon-Sprechzeiten: Di 17-18 Uhr

Pfarrer+Gemeindepädagoge  
Axel Geldmeyer
Tel. 035604 389 • geldmeyer@pakri.net 
Ehrenamtlicher Seelsorger 
Rüdiger Grohmann • Tel. 0160 99192258

Gemeindekirchenrats-Vorsitzende  
Martina Fiedler • Tel. 0176 22971531 
fiedler-rabenau@gmx.de 

Ev. Pfarrsprengel Papitz - 
Kirchstraße 9 - 03099 Kolkwitz-Papitz 

Tel.: 035604/ 389

PAPITZ UND KRIESCHOW

Kontakte und Ansprechpartner

Gottesdienste
Sonntag, 28. Januar Gemeindesaal 09.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst

Kolkwitz der Ökumenischen Bibelwoche

Sonntag, 4. Februar Krieschow 10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 11. Februar Krieschow 09.00 Uhr Gottesdienst

Papitz 10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 18. Februar Papitz 11.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 25. Februar Krieschow 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Papitz 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Gemeindenachmittage und Veranstaltungen

Ökumenische Bibelwoche für Papitz-Kolkwitz
»Bibelworte aus der Urgeschichte«

Wohn- & Pflegeeinrichtungen
DRK-Heim Papitz
Donnerstag, 8. Februar, 10.00 Uhr 

Gottesdienst

Sonntag, 28.1. (Gottesdienst)
Montag, 29.1.
Dienstag, 30.1.
Mittwoch, 31.1.
Donnerstag, 1.2.
Freitag, 2.2.

Kolkwitz
Kolkwitz
Kolkwitz
Papitz
Kolkwitz
Kolkwitz

09.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr
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SV KOLKWITZ 1896

Das Wochenende vom 06.01. –
07.01.2024 stand wieder im Zeichen des
Kolkwitzer Nachwuchses. 
Der KSV war Ausrichter der traditionellen
Hallenturniere für seine Nachwuchsmann-
schaften und konnte verteilt auf alle Alters-
klassen 22 Gastmannschaften bei sich
begrüßen. Mit acht Turnieren in zwei
Tagen hatten wir uns ein straffes Pro-
gramm gesetzt, welches jedoch dank aller
mitwirkenden Vereine erfolgreich umge-
setzt werden konnte. Neu in diesem Jahr
waren Turniere speziell für F1- und F2-
Teams sowie E1- und E2-Teams. 

Auf unserer Internetseite www.kolkwit-
zersv.de (Abteilung Fußball) sind die ein-
zelnen Turnier-Ergebnisse veröffentlicht.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen
fleißigen Turnierhelfern, Trainern, Spielern
und Eltern danken, die die einzelnen Tur-
niere zu einem vollen Erfolg haben werden
lassen. Die Turniere waren allesamt ge-
prägt von sportlicher Fairness und einem
guten Niveau. 
Zudem möchte ich unseren Sponsoren
danken, welche auch in diesem Jahr wie-
der attraktive Preise für alle Turniere zur
Verfügung gestellt haben!

Unser herzlicher
Dank geht an
...unseren Ausrüster
Hartiste Teamwear DER
TEAMSPORTPROFI.DE für die Bereitstellung
der Gutscheine zur Auszeichnung der be-
sten Spieler, Torhüter und Torschützen
.... das Restaurant Stadt Dresden für die
Bereitstellung der Pokale für die 1. Plätze
und Einzelehrungen
... das Kaufland Kolkwitz für die Bereitstel-
lung von Versorgungspaketen für die Tur-
niere.
Benjamin Goertz 
Nachwuchsleiter Abt. Fußball 
Kolkwitzer SV 1896 e.V.

Nachwuchs-Hallenturniere des Kolkwitzer SV 1896 e.V.
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Einladung zur Mitgliederversammlung des Kolkwitzer Sportvereins 1896 e.V.

Der Vorstand des Kolkwitzer Sportvereins
lädt alle Vereinsmitglieder zu seiner dies-
jährigen Mitgliederversammlung recht
herzlich ein. Um eine rege Teilnahme wird
gebeten.
Wann: Freitag, 8. März 2024
Ort: Kolkwitz-Center, Aula
Beginn: 19.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Versammlungsleiter
2. Bekanntgabe der Tagesordnung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Rechenschaftsberichte
1. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
2. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht der Kassenprüfer

5. Anträge und Beschlussfassung
6. Beschluss des Haushaltsplanes für 2024
7. Satzungsänderungen
8. Änderung zur Beitragsordnung

9. Diskussion
10.Auszeichnungen und Ehrungen für ver-
dienstvolle Mitglieder
11.Schlusswort des Vorsitzenden

Jedes Mitglied kann bis 7 Kalendertage vor
der Mitgliederversammlung Anträge zur
Ergänzung der Tagesordnung bzw. An-
träge zu Pkt. 5 schriftlich beim Vorstand
einreichen.

Andreas Lindner 

Die Ansetzungen im Februar:

Sa, 24.02. 10:30 Uhr B1-Junioren SpG Kunersdorf / Kolkwitz / Krieschow - Wacker Ströbitz
14:00 Uhr Männer Kolkwitzer SV - SG Burg

Die Abteilungsleitung Fußball

SV KOLKWITZ 1896

Der Kolkwitzer Sportverein 1896 e.V., Abteilung Fussball, informiert:




